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114. Sitzung 

Bonn, den 12. Februar 1964 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 14.01 Uhr 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht 
aufgenommen: 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 7. Februar 1964 den 
nachstehenden Gesetzen zugestimmt bzw. einen Antrag gemäß 
Artikel 77 Abs. 2 GG nicht gestellt: 

Gesetz über den Übergang des zur Bundeswasserstraße Elbe 
gehörigen Nebenarms „Alte Süderelbe" auf die Freie und 
Hansestadt Hamburg 

Gesetz über die Gewährung von Weihnachtszuwendungen 

Gesetz zu dem Abkommen vom 4. August 1962 zwischen der 
Bundesrepublik Deuts chland und der Republik Kolumbien 
über deutsche Vermögenswerte in Kolumbien 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 9. Dezem-
ber 1960 über die Zollbehandlung von Paletten, die im inter-
nationalen Verkehr verwendet werden 

Gesetz zur Änderung des Offshore-Steuergesetzes 

Gesetz zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes 

Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 

Erstes Gesetz zur Änderung des Beteiligungsverhältnisses an 
der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer 

Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes vom 22. Juni 1954 
über den Beitritt der Bundesrepublik Deuts chland zum Ab-
kommen über die Vorrechte und Befreiungen der Sonder-
organisationen der Vereinten Nationen vom 21. November 
1947 und über die Gewährung von Vorrechten und Befreiun-
gen an andere zwischenstaatliche Organisationen 

Zweites Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Kriegs-
opferrechts (Zweites Neuordnungsgesetz — 2. NOG —). 

Zum Zweiten Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Kriegs-
opferrechts (Zweites Neuordnungsgesetz — 2. NOG —) hat der 
Bundesrat ferner eine Entschließung gefaßt, die als Anlage 2 
diesem Protokoll beigefügt ist. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 7. Februar 1964 dem 
Gesetz über die Jugendzahnpflege nicht zugestimmt. Sein Schrei-
ben ist als Drucksache IV/1916 verteilt. 

Der Präsident des Bundesrates hat mit Schreiben vom 7. Fe-
bruar 1964 mitgeteilt, daß der Bundesrat in seiner Sitzung am 
gleichen Tage beschlossen habe, gegen die 

Vierunddreißigste Verordnung zur Änderung des Deutschen 
Zolltarifs 1963 (Angleichungszoll für Brot-Neufestsetzung) 

Fünfunddreißigste Verordnung zur Änderung des Deutschen 
Zolltarifs 1963 (Zucker) 

keine Bedenken zu erheben. Seine Schreiben werden als Druck-
sachen IV/1917 und IV/1918 verteilt. 

Der Ältestenrat hat in seiner Sitzung am 4. Februar 1964 den 
von den Abgeordneten Dr. Serres, van Delden, Unertl, Dr. 
Schmidt (Wuppertal), Burckardt, Dr. Dörinkel und Genossen ein-
gebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Ä nderung des Zollgeset-
zes — Drucksache IV/1658 —, der in der 107. Sitzung des Bundes-
tages dem Außenhandelsausschuß federführend und dem Finanz-
ausschuß mitberatend zugewiesen wurde, nachträglich auch dem 
Wirtschaftsausschuß überwiesen. 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Beschluß 
des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehenden Vorlagen 
überwiesen: 

Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnungen 
Nr. 19, 20, 21, 22 und 23 des Rates zur Einführung einer Be-
zugnahme auf die zu erreichenden Ziele — Drucksache IV/ 
1904 — 

an  den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten — 
federführend — an den Wirtschaftsausschuß und an den Außen-
handelsausschuß — mitberatend — mit der Bitte um Vorlage des 
Berichts rechtzeitig vor dem Plenum am 19. Februar 1964 

Verordnung des Rates zur Festsetzung der Untergrenzen und 
Obergrenzen der Orientierungspreise für Rindfleisch für das 
am 1. April 1964 beginnende Wirtschaftsjahr — Druck-
sache IV/1913  — 

an  den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten — 
federführend — und an den Wirtschaftsausschuß — mitberatend 
— mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor dem 
Plenum am 19. Februar 1964. 

Meine Damen und Herren, vor Eintritt in die 
Tagesordnung darf ich dem Abgeordneten Rauhaus 
zu seinem 60. Geburtstag gratulieren, den er am 
8. Februar gefeiert hat. 

(Beifall.) 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde (Drucksache IV/1915). 

Wir kommen zuerst zu den Fragen aus dem Ge-
schäftsbereich des Bundesministers des Innern, den 
Fragen Ill und I/2 — des Abgeordneten Wie-
nand —: 

Ist die Bundesregierung bereit, die Kilometer-Entschädigung 
der Bundesbediensteten für privateigen anerkannte Kraftfahr-
zeuge — wie das Land Nordrhein-Westfalen — den mittlerweile 
erheblich angestiegenen Kosten anzupassen? 

Ist die Bundesregierung ggf. auch bereit, die Kilometer-Ent-
schädigung innerhalb der Sonderregelung F (0,08 DM pro km) 
des Reisekostengesetzes einer entsprechenden Prüfung zu unter-
ziehen und sie anzuheben? 

Herr Bundesminister, ich darf bitten! 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Zunächst 
darf ich feststellen, daß das Land Nordrhein-West-
falen die Kilometerentschädigung bei dienstlicher 
Benutzung anerkannt privateigener Kraftfahrzeuge 
bisher nicht erhöht hat. Es wird Ihnen bekannt sein, 
daß in meinem Ministerium beschleunigt an der 
Fertigstellung des Entwurfs eines Bundesreise-
kostengesetzes gearbeitet wird. Bei der Neuord-
nung des Reisekostenrechts werden auch die jetzi-
gen Sätze der Wegstreckenentschädigung auf ihre 
Angemessenheit überprüft werden. 

Eine Sonderregelung F bei der Kilometerentschä-
digung 'gibt es weder in Nordrhein-Westfalen noch 
im Bundesdienst. Sollten Sie besondere Kilometer-
sätze für bestimmte Fahrzeuge gemeint haben, so 
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Bundesminister Höcherl 

gilt auch hierfür das, was ich zur allgemeinen Über-
prüfung der Sätze auf ihre Angemessenheit gesagt 
habe. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe aus dem 
Geschäftsbereich des Bundesministers der Justiz die 
Frage V/6 — des Abgeordneten Strohmayr — auf, 
die der Herr Bundesminister des Innern beantworten 
wird: 

Sind der Bundesregierung die Ursachen für die in jüngster Zeit 
zu beobachtende sprunghafte Zunahme der Rauschgiftdelikte, vor 
allem des Schmuggels und Handels von Opiaten, bekannt? 

Bitte, Herr Minister. 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Die Haupt-
ursache für die Zunahme der Rauschgiftdelikte ist 
nach den bisherigen Feststellungen des Bundes-. 
kriminalamtes die ständig steigende Zahl von Aus-
ländern, die sich in der Bundesrepublik aufhalten. 
Die Heimatländer dieser Ausländer sind zum Teil 
Anbaugebiete von Suchtstoffen wie Cannabis, 
Opium usw. Der illegale Rauschgifthandel wird von 
allen zuständigen Stellen der Bundesrepublik mit 
besonderer Sorgfalt bekämpft. Zuständig für die 
Verfolgung der Einzeldelikte sind die Polizeien der 
Länder. Auf Bundesebene ist das Bundeskriminal-
amt „Zentralstelle für die Bekämpfung des illegalen 
Rauschgifthandels". Es arbeitet insbesondere mit 
der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organi-
sation — Interpol — auf diesem Gebiet auf das 
engste zusammen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Strohmayr. 

Strohmayr (SPD) : Herr Minister, trifft es zu, daß 
die Zunahme der Rauschgiftdelikte mit der steigen-
den Zahl der Gastarbeiter aus den  Mittelmeerlän-
dern, vor allem aus der Türkei, in  einem direkten 
Zusammenhang steht? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege, ich habe darauf hingewiesen, daß ein Zusam-
menhang zwischen der Anwesenheit von Auslän-
dern und diesen Delikten besteht. Ich habe mich ab-
sichtlich — ich glaube, es liegt im gemeinsamen 
Interesse — nicht auf die Gastarbeiter bezogen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine weitere Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Strohmayr. 

Strohmayr (SPD) : Herr Minister, trifft es zu, daß 
die Rauschgiftdezernate der Polizei zur Zeit noch 
ungenügend besetzt sind, weil  in  der Vergangenheit 
Rauschgiftdelikte sehr selten waren? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Das kann 
ich mir vorstellen. Ich habe keine genauen Unter-
lagen 'darüber, weil die erste Zuständigkeit dafür bei 
den Ländern liegt. Aber auch das Bundeskriminal-
amt ist aus vielen Gründen unterbesetzt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir kommen zu 
der Frage VI/3 — des Abgeordneten Wächter — aus  

dem Geschäftsbereich des Bundesministers für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten, die der Herr 
Bundesminister des  Innern beantwortet: 

Ist es mit dem Gleichheitsgrundsatz zu vereinbaren, wenn in 
verschiedenen Städten der Bundesrepublik im öffentlichen Dienst 
Beschäftigte, die unter gleichen Voraussetzungen leben, nach 
unterschiedlichen Ortsklassen besoldet werden? 

Ist der Abgeordnete Wächter im Saale? — Das ist 
nicht der  Fall; dann wird die Frage schriftlich be-
antwortet werden. 

Wir kommen zur Frage IV/7 — des Herrn Abge-
ordneten Schmitt-Vockenhausen — aus dem Ge-
schäftsbereich ides  Auswärtigen Amts, die der Herr 
Bundesminister des  Innern beantworten wird: 

Ist bei den Verhandlungen über die Neugestaltung des vom 
Auswärtigen Amt im Jahre 1956 erlassenen Statuts für deutsche 
Ortskräfte bei den deutschen Auslandsvertretungen vorgesehen, 
die Gehälter der Ortskräfte zu erhöhen und sie in ein angemes-
senes festes Verhältnis zu den Bezügen der in das betreffende 
Land entsandten Bediensteten des Auswärtigen Amtes zu 
bringen? 

Bitte sehr, Herr Bundesminister. 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Ich beant-
worte Ihre Frage, Herr Kollege, im Einvernehmen 
mit dem Herrn Bundesminister des Auswärtigen. 

Wie ich bereits in der Fragestunde vom 7. Januar 
1964 mitgeteilt habe, wird das Auswärtige Amt den 
Entwurf der Neufassung des Ortskräftestatuts im 
Laufe des Monats Februar fertigstellen. Die Neu-
fassung soll neben den Verbesserungen der allge-
meinen Arbeitsbedingungen der Ortskräfte auch 
Verbesserungen der Einkommensverhältnisse brin-
gen. Vor Abschluß der Vorarbeiten läßt sich noch 
nicht endgültig übersehen, welcher Art diese Ver-
besserungen im einzelnen sein werden. 

Ich bin gerne bereit, Sie zu gegebener Zeit weiter 
zu unterrichten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke Ihnen, 
Herr Bundesminister. 

Wir kommen zu der Frage — des Herrn Abgeord-
neten Seibert — aus dem Geschäftsbereich . des Bun-
desministers für Wirtschaft: 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß durch die Sen-
kung der Beförderungsteuer für den Werkfernverkehr für die 
mittelständischen Betriebe in Industrie, Handwerk und Handel 
eine Verschlechterung ihrer Wettbewerbslage gegenüber den 
werkfernverkehrtreibenden Großunternehmen eintreten kann? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, die Bundes-
regierung teilt diese Auffassung nicht. Werkfern-
verkehr wird keineswegs nur von Großunternehmen 
betrieben, sondern auch von zahlreichen mittelstän-
dischen Unternehmen der Industrie, des Handels, des 
Handwerks und der Landwirtschaft. Gerade solche 
Unternehmen sind vielfach auf den Werkfernverkehr 
angewiesen, vor allem in verkehrsungünstig gele-
genen Gebieten. Die Zurückführung der Werkfern

-

verkehrsteuer von 5 auf 3 Pf je Tonnenkilometer 
wird nach Auffassung der Bundesregierung dazu 
beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit derartiger Un-
ternehmen zu verbessern. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage? 
— Bitte. 

Seibert (SPD) : Glauben Sie nicht, Herr Staats-
sekretär, daß es eine große Anzahl der von mir ge-
nannten Betriebe gibt, die keinen Werkfernverkehr 
betreiben können, und glauben Sie nicht, daß sich 
hieraus doch eine starke Wettbewerbsverzerrung 
ergibt? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich glaube, 
daß man das nicht auf diese Formel bringen kann. 
Untersuchungen haben gezeigt, daß es durchaus auch 
eine Anzahl von Großunternehmen gibt, die nach 
einer sehr gründlichen Prüfung der Kostenverhält-
nisse auf den Werkfernverkehr verzichtet haben, 
während es gerade im mittelständischen Bereich 
eine Anzahl von Unternehmen gibt, bei denen die 
Erhöhung der Werkfernverkehrsteuer auf 5 Pf je 
Tonnenkilometer große Schwierigkeiten ausgelöst 
hat. Ich darf insoweit vielleicht auch auf die Ausfüh-
rungen des Bundesverfassungsgerichts in seinem 
Urteil zu dieser Frage verweisen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Seibert. 

Seibert (SPD) : Glauben Sie nicht, Herr Staats-
sekretär, daß sich Ihre Meinung mehr auf den 
Werknahverkehr bezieht, der in erster Linie von 
der Landwirtschaft in Anspruch genommen wird, 
nicht auf den Werkfernverkehr, und sollte man 
diese beiden Begriffe bei der Beantwortung dieser 
Frage nicht doch auseinanderhalten? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich glaube 
das nicht. Ich glaube, daß gerade die Untersuchun-
gen über die Bedeutung des Werkfernverkehrs in 
den verkehrsungünstig gelegenen Gebieten zeigen, 
daß viele mittelständische Unternehmen an der Re-
duzierung der Steuer unmittelbar interessiert sind. 
Wir kennen die Verkehrsverhältnisse etwa in den 
Zonenrandgebieten oder in einzelnen Teilen der 
Sanierungsgebiete, der Aufbaugebiete, und wissen, 
daß der Werkfernverkehr gerade dort eine erheb-
liche Rolle spielt. Ich verweise nur, um ein Beispiel 
zu nennen, auf Untersuchungen, die vor längerer 
Zeit einmal über die Verhältnisse in der holzver-
arbeitenden Industrie angestellt wurden. 

Viezpräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Müller-Hermann. 

Dr. Müller-Hermann (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, spricht nicht vieles dafür, daß gerade in 
den revierfernen und wirtschaftlich schwachen Ge-
bieten, vor allem dort, wo die Bundesbahn mit zu-
nehmender Rationalisierung auf die Stillegung von 
Strecken oder die Einsparung von Güterabfertigun-
gen Wert legen mußte, mittelständische Unterneh-
men auf eine Senkung der Beförderungsteuer ange-
wiesen sind? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe

-

rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, das ist 
einer der wichtigsten Gesichtspunkte, die bei der 
Erörterung im Bundeskabinett eine Rolle gespielt 
und zu dem positiven Kabinettsbeschluß, der dem 
Hohen Hause bekannt ist, geführt haben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke Ihnen, 
Herr Staatssekretär. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Gesundheitswesen. 
Ich rufe auf die Frage III/1 — des Herrn Abgeordne-
ten Dr. Schmidt (Offenbach) —; die Frage wird 
übernommen: 

Trifft es zu, daß der Pharmazeutische Fachausschuß der Kom-
mission zur Vorbereitung des Deutschen Arzneibuchs im Gegen-
satz zur Auffassung des Bundesgesundheitsministeriums die Mei

-

nung vert ritt, daß die Verwendung von demineralisiertem Was

-

ser in Infusions- und
die 

 Injektionslösungen sowie in Augentropfen 
auch für Hersteller, die eine Erlaubnis nach § 12 oder § 19 des 
Arzneimittelgesetzes besitzen, verboten ist? 

Frau Bundesministerin, ich darf bitten. 

Frau Dr. Schwarzhaupt, Bundesminister für Ge-
sundheitswesen: Der Pharmazeutische Fachausschuß 
der Kommission zur Vorbereitung des Deutschen 
Arzneibuches hat sich mit der Frage befaßt, ob es 
Herstellern mit Erlaubnis nach § 12 oder § 19 des 
Arzneimittelgesetzes verboten sein soll, deminerali-
siertes Wasser bei der Herstellung von Infusions-
und Injektionslösungen sowie von Augentropfen zu 
verwenden. Im Fachausschuß wurden Bedenken ge-
gen eine solche Verwendung von demineralisiertem( 
Wasser geäußert. Der Fachausschuß wird mir im 
Rahmen seiner Vorschläge zum DAB 7 auch zu die-
ser Frage Vorschläge machen, und wir werden die 
derzeitige Rechtslage zu überprüfen haben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir kommen zur 
Frage III/2 — des Herrn Abgeordneten Fritsch —: 

Welche Erfahrungen liegen hinsichtlich etwaiger Folgen der 
Hirnkammerluftfüllung (Pneumo-Enzephalogramm) vor? 

Bitte sehr, Frau Bundesministerin. 

Frau Dr. Schwarzhaupt, Bundesminister für Ge-
sundheitswesen: Die Hirnkammerluftfüllung wird 
in jeder größeren neurologisch-psychiatrischen Kli-
nik angewandt. Sie ist eine von der Wissenschaft 
entwickelte Untersuchungsmethode, die auch nur 
von wissenschaftlicher Seite hinsichtlich der Erfah-
rungen und Folgen beurteilt werden sollte. Ich sehe 
mich daher nicht in der Lage, zu Ihrer Frage vom 
Standpunkt der Regierung aus Stellung zu nehmen. 
Ich kann das um so weniger, als zur Zeit ein Prozeß 
vor dem Bundesverfassungsgericht geführt wird, in 
dem, wie Sie wissen, Ihre Frage eine Rolle spielt. 
Das Bundesverfassungsgericht hat uns um die Be-
nennung von sachverständigen Gutachtern gebeten. 
Wir haben dem Gericht vier hervorragende Spezia-
listen auf dem Gebiet der Neurologie genannt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Fritsch. 
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Fritsch (SPD) : Frau Ministerin, ist Ihnen bekannt, 
daß der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts 
in dieser Frage bereits entschieden hat und aus-
gehend von der Verhältnismäßigkeit dessen, was 
man bei Untersuchungen für nötig erachten kann, 
der Meinung war, daß diese Verhältnismäßigkeit 
bei dieser Art der Untersuchung nicht gewährleistet 
sei und daß insoweit mindestens auf dem Gebiet 
der vorsorgerechtlichen Untersuchungen die Zumut-
barkeit einer derartigen Methode nicht vorhanden 
sei? 

Frau Dr. Schwarzhaupt, Bundesminister für Ge-
sundheitswesen: Herr Kollege, ich kann mich nicht 
in Angelegenheiten, die Sache des Kollegen Bucher 
sind, einmischen. Ich kann Ihnen nur sagen, daß 
jetzt noch vor dem Bundesverfassungsgericht, und 
zwar vor dem ersten Senat, ein Verfahren in dieser 
Angelegenheit schwebt und daß bis zum 15. Februar 
eine Rückäußerungsfrist läuft. Das sind die Gründe, 
aus denen ich jetzt zu diesem laufenden Verfahren 
von der Bundesregierung aus keine Meinung äußern 
möchte, zumal es — abgesehen von dem soeben 
Gesagten — wohl nicht Sache .der Regierung ist, 
medizinisch wissenschaftliche Fragen zu entscheiden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Fritsch. 

Fritsch (SPD) : Frau Ministerin, wären Sie bereit, 
nach Abschluß der notwendigen Erhebungen und 
Gutachten diese Ergebnisse den interessierten Krei-
sen — ich denke insbesondere an die Kriegsopfer-
verbände und an die Heimkehrerverbände — zu-
gänglich zu machen? 

Frau Dr. Schwarzhaupt, Bundesminister für Ge-
sundheitswesen: Es wird zunächst das Ergebnis des 
Verfahrens und das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts abzuwarten sein. Wenn das Verfahren 
rechtskräftig abgeschlossen ist,  stehe ich Ihnen zur 
Antwort auf weitere Fragen zur Verfügung. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke Ihnen, 
Frau Bundesministerin. 

Wir kommen nun zu den Fragen aus dem Ge-
schäftsbereich des Auswärtigen Amts. Ich rufe auf 
die Fragen IV/1, IV/2, IV/3 — des Herrn Abgeord-
neten Memmel — : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß der  deutsch-amerika-
nische Studentenaustausch wegen der Höhe der Flugkosten bzw. 
Schiffspassagen einen unerwünscht geringen Umfang hat und die 
bisherigen Bemühungen des Deutschen Bundesstudentenringes um 
eine Ausweitung aus eben diesem Grunde nur geringen Erfolg 
haben können? 

Ist die Bundesregierung bereit, künftig im Haushaltsplan Mittel 
bereitzustellen, die als Zuschüsse zu den Flugkosten vergeben 
werden können, soweit im Liniendienst der Deutschen Lufthansa 
Plätze frei sind? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß z. B. Frankreich eine 
ähnliche Regelung bereits getroffen hat, um den französisch-
amerikanischen Studentenaustausch zu fördern? 

Der Fragesteller hat sich mit schriftlicher Beant-
wortung einverstanden erklärt. Die Antwort liegt 
noch nicht vor. Sie wird nach Eingang im Sitzungs-
bericht abgedruckt. 

Ich rufe auf die Frage IV/4 — des Herrn Abge-
ordneten Jahn — : 

Was ist der Bundesregierung über den angeblichen Aufenthalt 
des an Verbrechen im Konzentrationslager Auschwitz beteiligten 
Arztes Mengele bekannt? 

Herr Staatssekretär, ich darf bitten. 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Abgeordneter, der Bundesregierung ist 
der augenblickliche Aufenthaltsort des ehemaligen 
Kz-Arztes Dr. Mengele nicht bekannt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Jahn. 

Jahn (SPD) : Sind Ihnen Pressemitteilungen be-
kannt, daß er sich angeblich in Paraguay aufhalten 
soll? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Diese Pressemitteilungen sind der Bundes-
regierung bekannt. Das Auswärtige Amt ist ihnen 
nachgegangen. Die paraguayanische Regierung hat 
erklärt, daß es sich um ein Gerücht handle und daß 
sich Dr. Mengele nicht in Paraguay aufhalte. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage des Herrn Abgeordneten Jahn. 

Jahn (SPD) : Haben Sie den Eindruck, daß das 
eine verbindliche Auskunft ist? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Ich habe den Eindruck, daß das so ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich komme zur 
Frage IV/5 — des Abgeordneten Kaffka —: 

Trifft die Meldung zu, daß die „Africans-Deuts che Kulturge-
meinschaft in Südwest-Afrika" in der Bundesrepublik 20 000 
Exemplare einer Broschüre verteilen läßt, in der die Rassentren-
nungspolitik der südafrikanischen Regierung unterstützt wird? 

Herr Staatssekretär, ich darf bitten. 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Die Meldung trifft in der in der Anfrage for-
mulierten Form nicht zu. Eine dpa-Meldung vom 
31. Januar 1964 besagt, daß die „Africans-Deutsche 
Kulturgemeinschaft" eine Stellungnahme zum Pro-
zeß gegen den ehemaligen Humboldt-Stipendiaten 
Dr. Neville Alexander als Broschüre in 20 000 
Exemplaren in der Bundesrepublik Deutschland ver-
teilt hat. Ob die Verteilerzahl zutrifft, konnte nicht 
festgestellt werden. Das Auswärtige Amt hat jedoch 
die Broschüre geprüft. In ihr wird Kritik an den 
zahlreichen negativen deutschen Stellungnahmen 
zum Kapstädter Alexander-Prozeß geübt. Der Ver-
fasser gibt eine Darstellung des -Prozesses aus süd-
afrikanischer Sicht. Die Schrift hat jedoch nicht den 
Charakter einer Verteidigungsschrift für die süd-
afrikanische Rassentrennungspolitik. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Kaffka. 
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Kaffka (SPD) : Herr Staatssekretär, wird diese 
„Africans-Deutsche Kulturgemeinschaft" seitens der 
Bundesrepublik irgendwie finanziell gefördert? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Das ist, soweit mir bekannt ist, Herr Abge-
ordneter, nicht der Fall. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich komme zur 
Frage IV/6 — des Abgeordneten Dr. Kohut —: 

Sind der Bundesregierung Fälle bekanntgeworden, in denen 
gegen Geld oder sonstige Vorteile der Konsultitel verliehen 
worden ist? 

Herr Staatssekretär, ich darf bitten. 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Abgeordneter, der Bundesregierung sind 
bisher keine Fälle bekanntgeworden, in denen nach-
weislich der Titel eines Honorarkonsuls gegen Ent-
gelt vergeben worden ist. Die Bundesregierung ver-
folgt den mit Ihrer Frage angeschnittenen Komplex 
sorgfältig. Sie wird in Übereinstimmung mit den 
Ländern das Exequatur verweigern oder, falls ein 
Exequatur bereits erteilt worden ist, es wieder ent-
ziehen, wenn nachweislich für die Verleihung eines 
Titels des Honorarkonsuls bestimmten Personen 
Vorteile finanzieller oder sonstiger Art gewährt 
wurden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Kohut. 

Dr. Kohut (FDP) : Ist Ihnen bekannt, wie oft das 
Exequatur in den letzten Jahren vom Auswärtigen 
Amt verweigert worden ist? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Das ist mir nicht bekannt, Herr Abgeordneter; 
das kann ich aber feststellen und Ihnen mitteilen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage. 

Dr. Kohut (FDP) : Da es doch auch Ihnen bekannt 
ist, daß es hier in der Bundesrepublik echte Konsul-
titel und auch käuflich eingehandelte gibt, frage ich 
Sie: Wie wird der echte Konsultitel gegen den käuf-
lich eingehandelten geschützt? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des  Auswärtigen 
Amts: Herr Abgeordneter, ich habe in meiner Ant-
wort auf Ihre Hauptfrage bereits ausgeführt, daß 
kein Fall eines Kaufs eines Konsultitels nachgewie-
sen worden ist. Sollte ein solcher Fall nachgewiesen 
werden, so wird die Bundesregierung in der von mir 
geschilderten Weise im Einvernehmen mit den Län-
dern vorgehen. Damit würde, so glaube ich, das Er-
gebnis, das Ihnen vorschwebt, erreicht werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke Ihnen, 
Herr Staatssekretär. Ich komme zu den Fragen aus 
dem Geschäftsbereich des Bundesministers der 
Justiz. Frage V/1 — des Abgeordneten Jahn —: 

Wann wird die Bundesregierung in Ausführung von Artikel 95 
Abs. 4 GG den Entwurf eines Gesetzes über die Verfassung und 
das Verfahren des Obersten Bundesgerichts vorlegen? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Wie dem 
Herrn Fragesteller sicher bekannt ist, hat die Bun-
desregierung in der letzten Wahlperiode eine Vor-
lage zur Änderung des Art. 95 des Grundgesetzes 
eingebracht, die nicht mehr verabschiedet worden 
ist. In der Zwischenzeit hat die Bundesregierung an 
einem neuen Entwurf für ein Ausführungsgesetz ge-
arbeitet. Bei den Erörterungen mit den beteiligten 
Stellen haben sich Schwierigkeiten ergeben, die noch 
nicht völlig ausgeräumt werden konnten. Es ist das 
Bestreben der Bundesregierung, baldmöglichst eine 
erneute Vorlage eines Ausführungsgesetzes zusam-
men mit einer Änderung des Art. 95 herauszubrin-
gen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Jahn. 

Jahn (SPD) : Herr Minister, ist mit der Vorlage 
noch in dieser Wahlperiode, und zwar so rechtzeitig 
zu rechnen, daß sie nach menschlichem Ermessen 
auch noch in diesem Hause verabschiedet werden 
könnte? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Den 
ersten Teil Ihrer Frage kann ich mit ja beantworten. 

Beim zweiten Teil zögere ich allerdings etwas, 
nachdem die Vorlage in der letzten Wahlperiode 
Mitte April 1960 eingebracht und nicht mehr ver-
abschiedet worden ist. Aber ich glaube, daß die Vor-
arbeiten, die in diesem Hause doch schon geleistet 
worden sind, es ermöglichen werden, die Vorlage 
doch zu verabschieden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Jahn!  

Jahn (SPD) : Ist Ihnen bekannt, Herr Minister, 
daß draußen in der Praxis in zunehmendem Maße 
die Forderung nach der  Errichtung des Obersten 
Bundesgerichts erhoben wird mit der Behauptung, 
daß in einer großen Zahl von Fällen die Notwendig-
keit dargetan sei? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Mir ist 
bekannt daß diese Forderung in zunehmendem 
Maße erhoben wird, und ich schließe mich denen an, 
die die Forderung erheben, weil es ein Grundgesetz-
befehl ist. Das praktische Bedürfnis ist allerdings 
nicht besonders groß. Die vorliegenden Divergen-
zen — ich kann Ihnen die Aufstellung, die ich hier 
habe, zur Kenntnis geben — sind nicht von allzu 
großer Bedeutung, da ja Verfassungsfragen ohnehin 
vor das Bundesverfassungsgericht kommen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Frage V/2 — 
der  Abgeordneten Frau Dr. Diemer-Nicolaus — ist 
von der Fragestellerin zurückgestellt worden. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger 

Ich rufe auf die Frage V/3 — des Herrn. Abge-
ordneten Dr. 'Schmidt (Wuppertal) — : 

Ist die Meldung in der „Welt" vom 1. Februar 1964 zutreffend, 
daß eine Richtlinie über die Publizitätspflicht auch der GmbH 
kurz vor der Verabschiedung durch die EWG-Kommission steht 
und daß nach Artikel 2 des Richtlinienentwurfs für GmbH, deren 
Bilanzsumme eine Million Dollar übersteigt, eine Offenlegungs-
pflicht für den Errichtungsakt, für Änderungen dieser Akte, für 
den vollen Wortlaut der Satzung, die Personalien der Verwal-
tungsberechtigten, ferner für die Bilanz und die Gewinn- und 
Verlustrechnung vorgesehen ist? 

Herr Bundesminister, bitte. 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Die von 
Ihnen, Herr Kollege Schmidt, zitierte Meldung in 
der „Welt" ist insoweit richtig, als eine Richtlinie 
der BWG -Kommission kurz vor der Verabschiedung 
steht. Ob aber  der  Vorschlag der Kommission eine 
Offenlegungspflicht für den Jahresabschluß von 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung enthalten 
wird, steht noch 'nicht fest. Es zeichnet sich aller-
dings ab, daß so etwas kommen wird, und zwar für 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung von einer 
bestimmten Bilanzsumme en. Ob aber die Grenze 
bei 1 Million Dollar liegen wird, ist noch nicht ent-
schieden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe auf die 
Frage V/4 — des Herrn Abgeordneten Dr. Schmidt 
(Wuppertal) — : 

Welche Meinung hat die Bundesregierung in den Sachver

-

ständigen-Beratungen der EWG zu Frage V/3 vertreten? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Der even-
tuell beabsichtigten Offenlegungspflicht für die 
Jahresabschlüsse von Gesellschaften mit beschränk-
ter  Haftung haben die Vertreter der Bundesregie-
rung ,auf das entschiedenste widersprochen, und 
zwar auch, wenn dies für Gesellschaften von einer 
bestimmten Bilanzsumme an eingeführt werden soll. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage! 

Dr. Schmidt (Wuppertal) (CDU/CSU) : Wird die 
Bundesregierung diese Haltung voraussichtlich auch 
bei den Beratungen des Ministerrats vertreten? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Ich bitte 
Sie, Herr Kollege, mich von  der  Beantwortung die-
ser Frage zu entbinden. Wir wollen da doch ab-
warten, was uns tatsächlich von der Kommission 
vorgelegt wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe auf die 
Frage V/5 — des Herrn Abgeordneten Dr. Schmidt 
(Wuppertal)  —: 

Ist die Bundesregierung auch der Auffassung, daß der Deutsche 
Bundestag in seiner Entscheidung über eine Publizitätspflicht der 
GmbH bei der demnächst zu erwartenden Beratung über eine 
GmbH-Reform nicht so präjudiziert werden sollte, daß er sich 
in einen grundsätzlichen Gegensatz zur allgemeinen Auffassung 
in Deutschland über die personenbezogene Struktur der typischen 
GmbH und über die Abgrenzung der sog. großen GmbH bringen 
muß? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Die Bun-
desregierung wird natürlich bei der Erörterung der 
Vorschläge der EWG-Kommission im Ministerrat 
ihre eigene Auffassung darlegen — damit habe ich  

allerdings die vorhergehende Frage doch beant-
wortet; denn Sie sehen ja, wohin diese Auffassung 
geht —, und dabei wird die Struktur der GmbH in 
Deutschland berücksichtigt werden. Wenn aber eine 
Richtlinie erlassen wird — und das ist ja mit Zwei-
drittelmehrheit möglich —, so ist sie für jeden Mit-
gliedstaat verbindlich, und das deutsche Recht 
müßte dann angepaßt werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage! 

Dr. Schmidt (Wuppertal) (CDU/CSU) : Sind Sie 
mit mir der Auffassung, daß Gesellschaften, die sich 
an den öffentlichen Kapitalmarkt wenden, hinsicht-
lich der Publizitätspflicht anders zu behandeln sind 
als Gesellschaften, die sich aus eigenen Mitteln 
bzw. über Verträge mit privaten Gläubigern finan-
zieren? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Über 
dieses Prinzip wird sich jedenfalls reden lassen. 
Das wäre eine Abgrenzung. 

Dr. Schmidt (Wuppertal) (CDU/CSU) : Sind Sie 
überhaupt der Meinung, daß eine solche Frage wie 
die der Publizität nicht ausschließlich nach Gesichts-
punkten der Rechtsform beurteilt werden kann, son-
dern daß hier der wirtschaftliche Tatbestand, insbe-
sondere die wirtschaftliche Bedeutung des Unter-
nehmens in der Öffentlichkeit, entscheidend sein 
muß? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Ja, das 
ist sicher richtig. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke Ihnen, 
Herr Bundesminister. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten, zunächst zur Frage VI/1  — 
des  Herrn Abgeordneten Wächter —: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Verkaufsvereinigung 
dänischer Exportschlachtereien (Galt) das Exportabkommen mit 
deutschen Importeuren gekündigt hat, um die Sauenausfuhr in 
die Bundesrepublik zu monopolisieren? 

Herr Bundesminister, bitte. 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Der Bundesregierung ist 
nicht bekannt, daß die Verkaufsvereinigung däni-
scher Exportschlachtereien (Galt) ein Exportabkom-
men mit deutschen Importeuren geschlossen und 
dieses gekündigt hat. Der Bundesregierung ist je-
doch bekannt, daß die Galt bis Oktober 1963 über 
eine größere Anzahl dänischer Exporteure Sauen 
in die Bundesrepublik 'geliefert hat.  Die  Galt hat 
die mit diesen Exporteuren getroffenen Vereinba-
rungen mit Ausnahme von drei Verträgen gekün-
digt. Durch diese Maßnahme ist nach Auffassung 
der Bundesregierung die unmittelbare Einflußnahme 
auf den deutschen Markt durch die Galt angewach-
sen, insbesondere auch dadurch, daß die Galt ihre 
Exporte zum überwiegenden Teil über eine deut-
sche Importfirma abwickelt. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatz-
frage. 

Frage VI/2 — des Herrn Abgeordneten Wäch-
ter —: 

Steht ein solches Verfahren im Widerspruch zu unserer freien 
Wirtschaftsordnung, weil durch die weitgehende Konzentrierung 
der Saueneinfuhr der freie Wettbewerb auf dem deutschen Markt 
und damit wesentliche Marktinteressen der deutschen Erzeuger 
in Frage gestellt sind? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Nach Bekanntwerden des 
soeben geschilderten Sachverhalts hat die Bundes-
regierung unverzüglich mit der dänischen Regie-
rung Verbindung aufgenommen, um diesen zunächst 
genau zu klären. Hierbei wurde zum Ausdruck ge-
bracht, daß die sich abzeichnende Konzentration von 
seiten der deutschen Regierung als mit unserer 
freien Wirtschaftsordnung nicht vereinbar angese-
hen werde. Diese Verhandlungen sind zur Zeit noch 
nicht abgeschlossen. Die Bundesregierung sieht wei-
teren Vorschlägen von dänischer Seite entgegen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage. 

Frage VI/4 — des Herrn Abgeordneten Dr. Kohut —: 

Ist die Bundesregierung zu einer Gesetzesvorlage bereit, welche 
die Verschandelung der Landschaft durch Reklame aller Art 
verbietet? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich beantworte die Frage 
wie folgt. Die Bundesregierung hat nicht die Ab-
sicht, ein solches Gesetz einzubringen. Das Recht 
der Außenwerbung, daß Sie mit Ihrer Frage an-
sprechen, gehört vorzugsweise zum Recht der Bau-
ordnung und damit zur Gesetzgebungskompetenz 
der Länder. 

Soweit Maßnahmen des Naturschutzes in Frage 
kommen, steht dem Bund nach Art. 75 des Grundge-
setzes nur die Rahmengesetzgebung zu. Diese reicht 
für ein so weitgehendes Verbot, wie Sie es im Auge 
haben, schwerlich aus, weil den Ländern kein Spiel-
raum zur Ausfüllung des Rahmens bliebe. Abgese-
hen hiervon besteht für die angeregte bundesge-
setzliche Regelung unter dem Gesichtspunkt des 
Naturschutzes kein Bedürfnis, weil die Länder auf 
Grund des Reichsnaturschutzgesetzes, das als Lan-
desrecht fortgilt, ausreichende Möglichkeiten haben, 
gegen störende Reklame einzugreifen. Soweit ich 
unterrichtet bin, machen sie von diesen Möglich-
keiten auch Gebrauch. Ich bin jedoch bereit, bei 
einer der nächsten Arbeitstagungen mit den ober-
sten Naturschutzbehörden der Länder die Wichtig-
keit der Aufgabe zu erörtern, die der Naturschutz 
bei der Verhinderung störender Reklame zu erfül-
len hat. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Frage VI/5 — des 
Herrn Abgeordneten Dr. Kohut —: 

Will die Bundesregierung auch weiterhin, wie beim Stopp der 
Eiereinfuhr, den Verbraucher vor einer Preissenkung auf dem 
Ernährungssektor schützen? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Herr Kollege Dr. Kohut, es 
ist nicht so, daß die Bundesrepublik den Verbrau-

cher vor einer Preissenkung „schützen" will; im 
Gegenteil, die Bundesregierung will den Verbrau-
cher durchaus in den Genuß von vertretbaren Preis-
senkungen kommen lassen. Sie wollen aber bitte 
bedenken, daß mein Ministerium die Belange der 
Verbraucher und die der Erzeugerstufe im Auge 
behalten muß. 

Zum Verständnis des verfügten Einfuhrstopps für 
Eier aus den EWG-Mitgliedstaaten muß ich folgen-
des sagen. In den Jahren 1961 und 1962 bewegten 
sich die Einfuhrpreise für Eier aus den Niederlan-
den im Jahresdurchschnitt um 12,8 Pf bzw. um 12,1 
Pf  je  Stück, im Jahre 1963 um etwa 15 Pf  je  Stück. 
Ab Dezember 1963 ging der Einfuhrpreis stetig 
zurück und erreichte am 29. Januar 1964 den tief-
sten Stand mit 8,84 Pf. Die Einfuhrpreise in den 
Jahren 1961 und 1962 mit etwa 12,5 Pf sind als 
normaler Durchschnitt anzusehen, die einen die 
Kosten deckenden Durchschnittspreis von 15 bis l6 Pf 
je Stück für den deutschen Erzeuger ermöglichen. 
Liegen die Einfuhrpreise wesentlich unter 12,5 Pf, 
nämlich wie in den letzten Januartagen unter 10 
Pf, so führen sie zu einer erheblichen Gefährdung 
für die deutsche Erzeugung; sie dürften im übrigen 
auch in den Niederlanden nicht als kostendeckend 
anzusehen sein. Die in der vergangenen Woche mit 
den Holländern geführten Gespräche über die 
Wiederherstellung einer normalen Marktlage hatten 
leider keinen Erfolg, weshalb sich die Bundesregie-
rung gezwungen sah, einen Einfuhrstopp zu erlas-
sen, den die Kommission inzwischen aufgehoben 
hat. Die endgültige Entscheidung wird heute in der 
Sitzung des Ministerrates in Brüssel fallen. 

Trotz einer Erzeugungssteigerung von 1950 bis 
1963 in der Bundesrepublik um etwa 126 % — in 
den Niederlanden betrug sie während dieser Zeit 
etwa 140 % — besteht nach wie vor ein hoher Ein-
fuhrbedarf. 

Ich bin erfreut, daß die deutschen Erzeuger ihre 
Produktion von 1950 bis 1963 erhöhen und somit 
an dem wirtschaftlichen Aufschwung etwas teil-
haben konnten. Es dürfte nicht zu verantworten 
sein, diese Entwicklung durch preislich extrem 
niedrige Einfuhren zu behindern. Andererseits liegt 
es keineswegs im Sinne der Bundesregierung, eine 
echte Konkurrenz durch andere Mitgliedstaaten und 
Drittländern bei Eiern oder bei anderen Erzeug-
nissen zu behindern. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Kohut. 

Dr. Kohut (FDP) : Herr Minister, ist sich die 
Bundesregierung der negativen psychologischen 
Wirkung auf die Verbraucher bewußt, die dadurch 
entstanden ist, daß angesichts des bei uns in der 
Bundesrepublik sonst festzustellenden Trends in 
Richtung auf eine Erhöhung der Preise für Nah-
rungsmittel die erste oder einmalige und konjunk-
turbedingt nur vorübergehende Gelegenheit zur 
Verbilligung auf einem Teilsektor nicht genutzt 
worden ist, sondern daß die Bundesregierung, ich 
möchte sagen, mit panischer Hast sofort einen Ein-
fuhrstopp veranlaßt hat, statt hier einmal einen ge- 
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Dr. Kohut 
wissen Preisausgleich nach unten zuzulassen? Dem 
Verbraucher sind ja Statistiken nicht bewußt. Er 
weiß nur, was er zu zahlen hat. 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Herr Kollege Dr. Kohut, der 
Bundesregierung ist selbstverständlich klar, daß 
jede Art von Eingriff, insonderheit ein Eingriff, der 
zu einer Preiserhöhung führt, nicht auf das Wohl-
wollen der Verbraucher stößt. Wenn Sie aber sagen, 
die Bundesregierung habe diesen Schritt in sehr 
großer Eile getan, so darf ich darauf hinweisen, daß 
wir immerhin vier Wochen haben verstreichen las-
sen, während derer Verhandlungen gepflogen wur-
den, um zu einem gütlichen Ausgleich zu kommen. 
Erst als dies nicht möglich erschien, wurde, wie wir 
glauben, berechtigterweise, eine Schutzklausel in 
Anspruch genommen, und wir werden abwarten 
müssen, welches Ergebnis heute im Ministerrat er-
zielt wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Dr. Kohut. 

Dr. Kohut (FDP) : Hat die Bundesregierung auf 
Grund ihrer Kenntnis der EWG-Verträge nicht schon 
vorher wissen können, wie die Sache ausgehen und 
daß sie wahrscheinlich gezwungen sein würde, die-
sen Einfuhrstopp zurückzunehmen? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich glaube, Herr Kollege 
Dr. Kohut, Sie haben sich ein klein wenig wider-
sprochen. Sie haben, wenn ich recht verstanden 
habe, zunächst einmal unterstellt, die Bundesregie-
rung habe gewußt, daß es schief laufen würde. 
Nachher haben Sie sich aber ein wenig verbessert. 
Wir wissen im Augenblick noch nicht, wie es aus-
geht. Ich glaube, es ist richtig, wir unterhalten uns 
darüber, wenn wir das Ergebnis vor uns liegen 
haben. 

Grundsätzlich darf ich aber sagen: wir sind der 
Auffassung, daß wir, die wir im Januar 1964 nicht 
weniger Eier eingeführt haben als im Januar 1963, 
uns keineswegs der Situation aussetzen sollten, daß 
man uns unterstellen kann, wir seien von falschen 
Voraussetzungen ausgegangen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dröscher! 

Dröscher (SPD) : Herr Bundesminister, haben Sie 
Informationen darüber, in welchem Maße die nied-
rigen Einstandspreise beim Verbraucher angekom-
men sind und ob dadurch nicht ein echter Anreiz 
zum Mehrverbrauch gegeben worden ist? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich darf feststellen, daß die 
Verbraucherpreise erheblich zurückgegangen sind 
und daß die niedrigen Preise stellenweise sogar als 
Lockpreise verwendet wurden. Es ist gerade auch  

angesichts der hohen Fleischpreise mit Sicherheit 
anzunehmen, daß in diesen Tagen und Wochen ein 
erheblicher Anreiz zum Mehrverbrauch gegeben 
war. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Dröscher! 

Dröscher (SPD) : Herr Bundesminister, können 
Sie mir sagen, was man in ländlichen Gebieten in 
Bauernversammlungen antworten soll, wenn die 
die Bauern sagen: Die Bundesregierung hat uns jetzt 
jahrelang angereizt, mehr Hühner zu halten, mehr 
Veredelungswirtschaft zu treiben, mehr Eier zu pro-
duzieren, und jetzt mutet sie uns zu, einige Millio-
nen Hennen abzuschlachten! 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Herr Kollege, die Bundes-
regierung hat solche Empfehlungen keineswegs in 
derartiger Form herausgegeben, daß solche Schluß-
folgerungen gerechtfertigt wären. Ich darf vielmehr 
feststellen, daß die Bundesregierung von der Presse 
und gerade von Volkswirtschaftlern immer wieder 
aufgefordert worden ist, mehr Wert auf die Ver-
edelung zu legen. Wir haben diesen Argumenten 
immer entgegengehalten, daß wir den Nachdruck 
auf die Bodenproduktion legen und dann auf der 
Grundlage einer guten Bodenproduktion eine ver-
nünftige Veredelungswirtschaft durchführen müssen. 
Ich glaube also nicht, daß derartige Vorwürfe die 
Bundesregierung treffen. Im übrigen zeigt dies nur, 
wohin es führt, wenn wir die Bodenproduktion ver-
nachlässigen und uns einseitig auf Veredelung ein-
stellen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Schmidt (Gellersen). 

Dr. Schmidt (Gellersen) (SPD) : Herr Bundesmini-
ster, können Sie dem Hause sagen, wie sich die Han-
delsspannen bei Eiern im letzten halben Jahrzehnt 
entwickelt haben? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich bin im Augenblick nicht 
in der Lage, Herr Kollege Dr. Schmidt, darüber ge-
naue Auskunft geben zu können. Ich bin aber gerne 
bereit, Ihnen entweder in einer späteren Frage-
stunde oder auch schriftlich eine solche Auskunft zu 
erteilen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, bitte. 

Dr. Schmidt (Gellersen) (SPD) : Herr Minister, 
sind Sie bereit, dem Hause die Gründe bekanntzu-
geben, die die EWG-Kommission für die Aufhebung 
dieser Sperre gehabt hat? 
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Schwarz, Bundesminister für Ernährung, .Land-
wirtschaft und Forsten: Selbstverständlich, Herr 
Kollege. 

(Abg. Dr. Schmidt (Gellersen) : Welches 
sind denn die Gründe?) 

— Ach, Sie meinen die Gründe der Kommission? Ich 
dachte soeben an die Gründe, die der Ministerrat 
heute ins Feld führen wird, um seine Stellungnahme 
zu untermauern. Die Gründe, die die Kommission 
zu ihrer ablehnenden Haltung geführt haben, sind 
mir zur Zeit noch nicht bekannt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte sehr! 

Marquardt (SPD) : Herr Bundesminister, ist aus 
Ihren Ausführungen zu folgern, daß eine heute 
veröffentlichte Pressenotiz nicht zutrifft, wonach Ihr 
Haus schätzt, daß in der Bundesrepublik 7 Millionen 
Hennen abgeschlachtet werden müßten, bevor der 
deutsche Eiermarkt wieder in Ordnung kommen 
könne? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Diese Mitteilung ist ganz be-
stimmt nicht richtig. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Peters. 

Peters (Poppenbüll) (FDP) : Herr Bundesminister, 
ist Ihnen bekannt, daß der Einzelhandelspreis für 
B-Eier heute noch zwischen 18 und 22 Pf liegt? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Demgegenüber kann ich 
Ihnen nur mitteilen, daß ich vor zwei oder drei 
Tagen zufällig selbst Zeuge war, wie für B-Eier 16 Pf 
zu zahlen waren. Es muß sich also um sehr unter-
schiedliche Preise handeln. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke Ihnen, 
Herr Bundesminister. 

Wir kommen nun zu den Fragen aus dem Ge-
schäftsbereich des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung. Ich rufe zunächst die Frage VII/1 — 
des  Abgeordneten Dr. Müller-Emmert — auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die amerikanischen 
Stationierungsstreitkräfte im Raume Kaiserslautern beabsichtigen, 
über 300 zivile deutsche Arbeitnehmer zu entlassen? 

Die Frage wird vom Abgeordneten Dröscher über-
nommen.  

Blank, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Gestatten Sie bitte, daß ich die  beiden 
Fragen zusammenhängend beantworte, da sie in Zu-
sammenhang stehen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe weiterhin 
die Frage VII/2 — des Abgeordneten Dr. Müller- 
Emmert — auf: 

Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, die in Frage VII/1 
erwähnten Entlassungen zu verhindern oder für die Bereitstel-
lung von Ersatzarbeitsplätzen zu sorgen? 

Blank, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Die Amerikanische Botschaft hat der Bun-
regierung zu Anfang des Jahres angekündigt, daß 
bis zum 30. Juni 1964 deutsche Zivilarbeitskräfte zur 
Entlassung kämen. Für den Raum Kaiserslautern ist 
die Streichung von 230 Planstellen einer Luftwaffen-
dienststelle mitgeteilt worden, von denen allerdings 
30 nicht 'besetzt waren. Die Kündigungen werden bei 
150 Arbeitnehmern Ende März und (für die übrigen 
50 Ende Juni und Ende September wirksam. 

Die Bundesregierung hat keine Möglichkeiten, die 
 Sparmaßnahmen im Etat der US-Streitkräfte zu ver-

hindern. Es besteht jedoch bei einigen Dienststellen 
der amerikanischen Stationierungsstreitkräfte im 
Raum Kaiserslautern noch ein gewisser Arbeits-
kräftebedarf. Ein Teil der zur Entlassung kommen-
den Arbeitskräfte kann auf diese Arbeitskräfte der 

 Streitkräfte umgesetzt werden. Voraussichtlich wer-
den daher im Endergebnis nur etwa 100 Arbeits-
kräfte zur Entlassung kommen. Bei der günstigen 
Arbeitsmarktlage können diese auf dem freien Ar-
beitsmarkt anderweitig untergebracht werden. Die 
Arbeitsämter werden sich rechtzeitig um die Unter-
bringung bemühen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dröscher. 

Dröscher: (SPD) : Herr Bundesminister, sind Sie, 
da die amerikanischen Dienststellen meist in be-
stimmten Räumen .konzentriert sind, die nicht über 
ein großes Angebot an  Arbeitsstellen verfügen, be-
reit, dafür zu sorgen, daß im Falle ähnlicher Maß-
nahmen, die ja noch an anderen Stellen geschehen 
können, von  der  Arbeitsverwaltung für solche frei 
werdenden Arbeitskräfte rechtzeitig ein Angebot 
vorbereitet wird? 

Blank, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Ich sagte vorhin: Wenn Arbeitskräfte frei 
werden, ist es im allgemeinen möglich — vielleicht 
von einzelnen Fällen abgesehen —, sie- recht bald 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unterzubringen. 
Unsere Arbeitsämter übernehmen diese Aufgabe 
schon von selbst. Ich habe bisher noch nie Anlaß 
gehabt, sie zu einer 'besonderen Aktivität aufzufor-
dern. Sie haben ihre Aufgaben zur vollsten Zu-
friedenheit und mit Fleiß erfüllt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich komme zu der 
von dem Abgeordneten Meyer (Wanne-Eickel) ge-
stellten Frage VII/3: 

Ist der Bundesregierung die große Unzufriedenheit der ca. 
60 000 deutschen Rentner bekannt, die ständig in Italien leben 
und deren Rente erst in der letzten Woche des zweiten Monats 
entgegen den vereinbarten Bestimmungen gezahlt wird? 

Herr Bundesminister, darf ich bitten. 

Blank, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Die deutschen Rentenversicherungsträger 
zahlen zur Zeit zirka 30 000 Renten an Berechtigte 
in Italien. Dabei handelt es sich in den meisten Fäl-
len um Renten, die ehemaligen italienischen Gast-
arbeitern neben einer italienischen Teilrente ge-
währt werden. 
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Bundesminister Blank 
Die Zahlung hat nach Art. 38 der Verwaltungsver-

einbarung vom 6. Dezember 1953 zu Beginn des 
zweiten Monats jeder Zahlungsperiode nach dem 
gleichen Verfahren zu erfolgen, wie es für die Zah-
lung von Renten  der  italienischen Versicherung vor-
gesehen ist. Beschwerden, die sich dagegen richten, 
daß die Zahlung nicht zu Beginn, sondern zu Ende 
des zweiten Monats erfolgt, richten sich daher in 
der Regel gleichzeitig auch gegen die Zahlung italie-
nischer Renten. 

Die Bundesregierung hat bisher in  ihr bekannt-
gewordenen Einzelfällen von *Zahlungsverzögerun-
gen das italienische Ministerium für soziale Vor-
sorge als Aufsichtsbehörde um Abhilfe gebeten. Sie 
ist bereit, dies auch künftig in allen ihr unterbreite-
ten Fällen zu tun. 

Meyer (Wanne-Eickel) (SPD) : Herr Minister, 
Ihnen scheint entgangen zu sein, daß sich meine 
Anfrage nur auf die deutschen Rentner, die in 
Italien leben, bezieht. Meine Zusatzfrage dazu lau-
tet: Stimmt es, daß es in den EWG-Vereinbarungen 
heißt, die Renten sollten jeweils für einen Monat 
im Voraus und für einen zurückliegenden Monat, 
also stets am Ersten des zweiten Monats — entge-
gen der jetzt an dieser Stelle geübten Praxis — ge-
zahlt werden? 

Blank, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Herr Kollege, darf ich Sie darauf aufmerk-
sam machen, daß ich auf Ihre Frage genau einge-
gangen bin. Es gibt nicht 60 000 deutsche Rentner in 
Italien, sondern 30 000 Empfänger deutscher Ren-
ten, von denen allerdings die übergroße Mehrheit 
ehemalige italienische Gastarbeiter sind, die ihre 
Renten zum Teil aus der italienischen Rentenver-
sicherung und zum Teil aus der deutschen Renten-
versicherung bekommen. Für sie gilt eine Verwal-
tungsvereinbarung, in deren Art. 38 festgelegt ist, 
daß diese Renten von der italienischen Verbin-
dungsstelle alle zwei Monate, und zwar zu Beginn 
des zweiten Monats jeder Zahlungsperiode, nach 
dem gleichen Verfahren ausgezahlt werden, wie es 
für die Zahlung der Renten der italienischen Invali-
ditäts-, Alters- und Hinterbliebenenversicherung 
vorgesehen ist. Wenn Verzögerungen aufgetreten 
und uns bekanntgeworden sind, haben wir, wie ich 
sagte, das italienische Ministerium für soziale 
Vorsorge gebeten, um Abhilfe besorgt zu sein. 

Meyer (Wanne-Eickel) (SPD) : Herr Minister, 
darf ich Ihnen die vielen Beschwerden, die bei mir 
eingegangen sind, zuleiten? Wir scheinen uns miß-
verstanden zu haben. 

Blank, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Nein, wir haben uns durchaus nicht miß-
verstanden, Herr Kollege. Ich wäre Ihnen aber sehr 
dankbar, wenn Sie mir die Beschwerden einreichten. 
Dabei muß ich Ihnen allerdings gleich sagen, daß 
ich mich lediglich damit beschäftigen darf, ob die 
von deutscher Seite zu gewährenden Renten ge-
mäß dem genannten Abkommen zur Auszahlung ge-
langen. Es ist mir nicht möglich, mich in die Gepflo-

genheiten und die Verwaltungsangelegenheiten der 
italienischen Rentenversicherung einzumischen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke Ihnen, 
Herr Bundesminister. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Verkehr. Ich rufe 
die von dem Abgeordneten Seibert gestellte Frage 
VIII/1 auf: 

Hat der Kabinettsausschuß für Wirtschaft einer Erhöhung der 
Kontingente für den gewerblichen Güterfernverkehr der Straße 
um 8 % und einer Senkung der Beförderungsteuer für den Werk-
fernverkehr von 5 auf 3 Pf je Tonnenkilometer zugestimmt? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Ver-
kehr: Herr Kollege, die erste Frage darf ich mit Ja 
beantworten. Der Kabinettsausschuß für Wirtschaft 
hat am 10. Dezember, das Bundeskabinett hat am 
11. Dezember diesen Regelungen zugestimmt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe die eben-
falls von dem Abgeordneten Seibert  gestellte Frage 
VIII/2 auf: 

Trifft es zu, daß durch die in Frage VIII/1 erwähnte Regelung 
neben dem errechneten jährlichen Beförderungsteuerausfall von 
50 Mill. DM für die Deutsche Bundesbahn Einnahmeverluste 
von jährlich rund 500 Mill. DM zu erwarten und für das Güter-
fernverkehrsgewerbe und die nichtbundeseigenen Eisenbahnen 
erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten zu befürchten sind? 

Dr. -Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Kollege Seibert, es wird nicht erwartet, daß 
der rechnerische Ausfall an Beförderungsteuer tat-
sächlich 50 Millionen DM erreichen wind, und zwar 
deshalb nicht, weil  anzunehmen ist, daß nach Sen-
kung der Beförderungsteuer im Werkfernverkehr 
eine größere Beförderungsleistung an Tonnenkilo-
metern in diesem Verkehr erbracht wird. 

Nach Berechnungen in unserem Hause können 
durch die beiden Maßnahmen Einnahmeausfälle bis 
zu 400 Millionen DM eintreten. Die Deutsche Bun-
desbahn glaubt, den rechnerischen Einnahmeausfall 
durch geeignete Maßnahmen auf zirka 200 Millionen 
DM begrenzen  zu können. 

Im Güterfernverkehr sind durch den verstärkten 
Wettbewerb gewisse wirtschaftliche Belastungen 
vorauszusehen. Die Maßnahmen werden sich jedoch 
für den Einzelunternehmer je nach Standort und Be-
schäftigungshage sehr unterschiedlich auswirken. Die 
Auswirkungen auf die nichtbundeseigenen Eisen-
bahnen werden wegen (ihres regional begrenzten 
Tätigkeitsbereichs ebenfalls unterschiedlich sein.  Es 
ist denkbar, daß die eine oder andere Bahn von der 
Regelung stärker betroffen wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe auf die 
Frage VIII/3 — des Abgeordneten Strohmayr —: 

Billigt es die Bundesregierung, daß die Hauptverwaltung der 
Deutschen Bundesbahn es ablehnte, einen Bundesbahn-Oberin-
spektor im Falle seiner Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister 
einer Gemeinde im Landkreis Neu-Ulm für die Amtszeit von 
sechs Jahren zu beurlauben? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Kollege Strohmayr, es trifft zu, daß es die 
Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn aus 
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Bundesminister Dr. -Ing. Seebohm 

personalwirtschaftlichen und versorgungsrechtlichen 
Erwägungen zunächst .abgelehnt hatte, einen Bun-
desbahninspektor für den Fall seiner Wahl zum Bür-
germeister aus dem Bundesbahndienst zu beurlau-
ben. Nach Überprüfung des Falles  hat  jedoch der 
Vorstand der Deutschen Bundesbahn als oberste 
Dienstbehörde seine Bedenken gegen eine Beur-
laubung des Beamten zurückgestellt. 

Nach 29 Abs. 1 und 2 des Bundesbeamtengeset-
zes kann der Vorstand der Deutschen Bundesbahn 
im vorliegenden Falle einer hauptamtlichen Tätig-
keit als Bürgermeister did Fortdauer des Beamten-
verhältnisses im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister des Innern und dem neuen Dienstherrn an-
ordnen. Die Deutsche Bundesbahn wird sich an den 
Bundesminister für Verkehr wenden, um über ihn 
die Zustimmung des Bundesministers des Innern 
herbeizuführen. Mit der Zustimmung, jedenfalls für 
die ersten sechs Jahre, kann gerechnet werden. 

Die Deutsche Bundesbahn wird gleichzeitig an den 
neuen Dienstherrn herantreten, um auch hier das 
Einvernehmen herzustellen. Ob der neue Dienstherr 
im Hinblick auf das bayerische Landesrecht die Zu-
stimmung erteilen kann, vermag ich im Augenblick 
nicht zu übersehen; ich nehme es aber an. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe die Fragen 
VIII/4, 5 und 6 — der Abgeordneten Frau Meer-
mann — auf: 

Ist der Bundesregierung das Projekt bekannt, eine etwa acht 
Kilometer lange Brücke über den Bodensee (Überlinger See) zu 
bauen, die evtl. die derzeitige Fährverbindung Konstanz-Staad- 
Meersburg ersetzen könnte? 

Ist die Bundesregierung bereit, das in Frage VIII/4 genannte 
Projekt zu unterstützen, wenn es sich technisch realisieren las-
sen sollte? 

Hält die Bundesregierung es für richtig, ein solches in Frage 
VIII/4 genanntes Projekt gegebenenfalls durch die Erhebung 
eines „Brückenzolls" ganz oder teilweise zu finanzieren? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Zur Frage VIII/4. Frau Kollegin, durch Pressemit-
teilungen bin ich darüber unterrichtet, daß von Pri-
vatseite angeregt worden ist, eine Straßenbrücke 
über den Bodensee zwischen Konstanz-Staad und 
Meersburg zu bauen. Genauere Vorplanungen sind 
darüber bisher nicht bekannt. Die Anregungen ge-
hen nicht von der Straßenbauverwaltung aus. Be-
kanntlich wird die jetzige Fährverbindung in lei-
stungsfähiger Form von der Stadt Konstanz be-
trieben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Frau Abgeordnete Meermann. 

Frau Meermann (SPD) : Herr Bundesminister, 
würden Sie im Hinblick auf den steigenden Auto-
verkehr zum Bodensee die Errichtung einer solchen 
Brücke für wünschenswert halten? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Ich glaube, da sind eine Reihe von Problemen zu 
erörtern. Auf die Frage, ob ich es für wünschenswert 
halte, kann ich sehr Verschiedenes sagen. Vom 

Standpunkt nur des Verkehrs aus ist eine Brücke 
natürlich immer angenehmer als eine Fährverbin-
dung, weil sie leistungsfähiger ist. Aber dabei spie-
len noch andere Probleme eine Rolle. 

Ich darf nun die Frage VIII/5 beantworten, die 
mit diesem Komplex zusammenhängt. Bei diesem 
Stand der Dinge — die technische Durchführbarkeit' 
vorausgesetzt — erscheint es mir verfrüht, die 
Frage zu prüfen, ob die Bundesstraßenverwaltung 
etwa als Bauherr — es handelt sich um die Verbin-
dung zweier Bundesstraßen — in Frage kommt oder 
ob eine Bezuschussung bei einem anderen Baulast-
träger möglich ist. Ich bin aber skeptisch, ob sich das 
Projekt technisch realisieren läßt und ob die aus 
Gründen des Landschaftsschutzes sicher auftreten-
den heftigen Widerstände überwindbar sein wer-
den. 

Nun zur Frage VIII/6. Sofern der Bau einer Brücke 
zwischen Konstanz und Meersburg verwirklicht 
werden sollte, kann wohl daran gedacht werden, 
für die Benutzung einer solchen Brücke einen Brük-
kenzoll in Erwägung zu ziehen. Meines Erachtens 
wird aber aus einem vertretbaren Brückenzoll nur 
ein Teil des Kapitaldienstes zu bestreiten sein, so 
daß die für den Brückenbau erforderlichen Mittel 
im wesentlichen auf andere Art und Weise aufge-
bracht werden müssen. 

Im übrigen wird sich diese Frage rechtlich erst 
entscheiden lassen, wenn die Bauträgerschaft ge-
klärt ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe die Frage 
VIII/O — des Herrn Abgeordneten Dr. Rinders-
pacher — auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß Passanten, besonders 
aber Schulkinder, bei der Benützung der Ortsdurchfahrten im 
Zuge der Bundesstraße 33 — beispielsweise in dem mehrere Kilo-
meter langen Gutach (Schwarzwaldbahn) — erhöhten Gefahren 
ausgesetzt sind, weil Gehwege fehlen? 

Bitte, Herr Minister. 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Die Frage beantworte ich wie folgt: Die Ortsdurch-
fahrt Gutach im Zuge der Bundesstraße 33 gehört 
zu denjenigen Streckenabschnitten innerhalb bebau-
ter Gebiete, die bisher noch nicht oder nur teilweise 
mit Gehwegen für die Fußgänger ausgestattet wer-
den konnten. Die dadurch gegebene Gefährdung 
des Fußgängerverkehrs, insbesondere der Schulkin-
der, ist mir durchaus bekannt. Daher habe ich mich 
in den vergangenen Jahren immer wieder dafür 
eingesetzt; daß bei Ausbaumaßnahmen an Orts-
durchfahrten von Bundesstraßen in  Zusammenarbeit 
mit den Gemeinden, denen ja die Baulast an diesen 
Gehwegen obliegt, gleichzeitig auch die Herstellung 
oder der Ausbau der Gehwege vorgenommen wur-
de. 

Für die Bundesstraße 33 sind gerade in diesem 
Raum mehrere großräumige Verlegungen vorge-
sehen, durch die eine erhebliche Entlastung der be-
stehenden Ortsdurchfahrten und damit auch eine 
Erhöhung der Sicherheit des Fußgängerverkehrs 
innerhalb der Orte eintreten wird. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe auf die 
Frage VIII/8 — des Abgeordneten Dr. Rinderspa-
cher —: 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, bei gefährlichen 
und vielbefahrenen Ortsdurchfahrten im Rahmen des Zwischen-
ausbaues bzw. der endgültigen Trassierung der B 33 Gehwege 
zu bauen oder wenigstens Fußgänger-Markierungen längs der 
Ortsdurchfahrten anbringen zu lassen? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Die Straßenbauverwaltung ist darum bemüht, die 
nach dem Ausbauplangesetz zum sogenannten 
„Blauen Netz" gehörenden Bundesstraßen so rasch 
wie möglich endgültig auszubauen oder doch durch 
einen Zwischenausbau so zu verbessern, daß sie 
den Verkehrsanforderungen gerecht werden kön-
nen. Da auch die Bundesstraße 33 zum ,,Blauen 
Netz" gehört, sind hier große Streckenabschnitte 
bereits endgültig ausgebaut worden. Beim weiteren 
Ausbau bereiten allerdings die Ortsdurchfahrten in 
den Tälern große Schwierigkeiten. Zudem erfordern 
die Maßnahmen innerhalb von Ortsdurchfahrten 
von den Gemeinden, die nach dem Bundesfern-
straßengesetz die Baulastträger für die Gehwege und 
die damit im Zusammenhang stehende Kanalisa-
tion sind, die Durchführung umfangreicher Vorar-
beiten und die Aufbringung ganz erheblicher Mit-
tel. Sofern bisher bei den Gemeinden über den Aus-
bau bzw. den Neubau der Gehwege Klarheit be-
stand, war die Bundesstraßenverwaltung stets be-
reit, im engen Einvernehmen mit den Gemeinden 
den gleichzeitigen Ausbau der Bundesstraße und 
der Gehweganlage durchzuführen. Wenn dies in 
Einzelfällen in absehbarer Zeit nicht möglich sein 
sollte, werde ich gerne prüfen lassen, ob durch die 
Anbringung von entsprechenden Markierungen die 
Sicherheit des Fußgängerverkehrs erhöht werden 
kann, wie dies bei den sogenannten Mehrzweck-
straßen schon geschieht. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe auf die 
Frage VIII/9 — des Herrn Abgeordneten Loge-
mann — : 

Wie hoch war in den letzten Jahren die Zahl der Verkehrs-
unfälle, für die Straßenbäume in irgendeiner Form die Ursache 
waren? 

Bitte, Herr Minister! 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Kollege Logemann, die amtliche Straßenver-
kehrsunfallstatistik, die auf Grund des entsprechen-
den Gesetzes vom 18. Mai 1961 vom Statistischen 
Bundesamt aufbereitet wird, weist die Zahl der Ver-
kehrsunfälle, für die Straßenbäume in irgendeiner 
Form die Ursache waren, nicht aus. Erfaßt wird nur 
die Tatsache des Auffahrens eines Fahrzeuges auf 
einen -  anderen Gegenstand auf oder neben der 
Fahrbahn; dazu gehören auch die Straßenbäume. 

Darf ich die beiden folgenden Fragen des Herrn 
Kollegen Logemann zusammen beantworten? 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte sehr. Ich rufe 
auf die Fragen VIII/10 und VIII/11 — des Herrn 
Abgeordneten Logemann —: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß im Jahre 1963 allein 
im Landkreis Grafschaft Diepholz 156 Verkehrsunfälle mit 16 

Toten und 77 Schwerverletzten durch Straßenbäume verursacht 
wurden? 

Ist die Bundesregierung bereit, stärkere, den Verkehr gefähr-
dende Straßenbäume beseitigen zu lassen und dem Charakter 
der Landschaft durch laufende Nachpflanzungen junger Bäume 
oder Sträucher Rechnung zu tragen? 

Dr.-Ing. Seebohm,-Bundesminister für Verkehr: 
Die Frage VIII/10 möchte ich mit Nein beantworten. 
Eine entsprechende Unterrichtung durch die nie-
dersächsische Straßenbauverwaltung haben wir dar-
über nicht erhalten. Wenn örtlich solche Beobach-
tungen gemacht worden sind, ist es Aufgabe der 
Landesstraßenbauämter, die erforderlichen Maß-
nahmen, z. B. die Beseitigung von Bäumen, die ver-
kehrsgefährdend sind, direkt durchzuführen. 

Zu der Frage VIII/11 darf ich folgendes bemer-
ken. Soweit Sträßenbäume an Bundesfernstraßen — 
nur für diese ist die Zuständigkeit des Bundes ge-
geben — durch ihre Lage zum Verkehrsraum der 
Straße eine ausgesprochene Gefahr bilden, wurden 
und werden sie laufend beseitigt. Wir tun das im 
Sinne einer Kommissionsarbeit, an der ADAC 
und andere Institutionen beteiligt sind, obwohl sich 
bekanntlich immer von neuem auch in der Öffent-
lichkeit Widerstände gegen die Beseitigung von 
Straßenbäumen bemerkbar machen. Die örtlich zu-
ständigen Straßenbauämter nehmen konkrete Hin-
weise und begründete Anregungen betreffend be-
sonders gefährliche Stellen gerne entgegen. 

Die neuen Richtlinien für den Ausbau der Bun-
desstraßen sehen für Bäume größere Abstände vom 
Fahrbahnrand vor, als sie heute noch in bemerkens-
wertem Umfang an den alten Straßen vorhanden 
sind. Geschlossene, Alleen der früher üblichen Art 
werden in Zukunft nur dann noch neu gepflanzt 
werden können, wenn ausreichend Platz zu beiden 
Seiten der Straße vorhanden ist. Es wird mehr oder 
weniger zwangsläufig dazu kommen, daß die Be-
pflanzung der Ränder von Bundesstraßen mit Bäu-
men, zugunsten einer lockeren Bepflanzung zurück-
geht, bei der vorhandene Hecken, Waldränder, 
Gruppen von Feldgehölzen und Reste älterer wert-
voller Baumbestände an der Straße allmählich , or-
ganisch zusammengefaßt werden sollen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe auf die 
Frage VIII/12 — des Abgeordneten Spitzmüller —: 

Sind Presseberichte zutreffend, wonach Frankreich die Errich-
tung von mindestens drei Staustufen im Rhein zwischen Straß-
burg und Karlsruhe plant? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Kollege, Presseberichte, wonach Frankreich die 
Errichtung von mindestens drei Staustufen im Rhein 
zwischen Straßburg und Karlsruhe plant, sind in die-
ser Form nicht zutreffend. Der Sachstand ist folgen-
der: Frankreich hat, gestützt auf alte vertragliche 
Rechte, 1962 auf diplomatischem Wege den Wunsch 
geäußert, gemeinsam mit der Bundesrepublik die 
rund 60 km lange Grenzstrecke des Rheins von 
Straßburg/Kehl bis zur deutsch-französischen 
Grenze bei Lauterburg auszubauen. Nach den neue-
sten französischen Plänen ist angeregt, dies nach 
der Methode der Flußkanalisierung durchzuführen. 
Diese französischen Pläne sehen in dieser Grenz- 
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strecke zwei Staustufen und in der anschließenden 
rein deutschen Strecke des Rheines eine dritte Stau-
stufe oberhalb von Karlsruhe vor. 

Die Bundesrepublik und Frankreich haben 1962 
gemischte Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, die 
die Fragen eines etwaigen Ausbaues des Rheins 
zwischen Straßburg/Kehl und Lauterburg hydrolo-
gisch, technisch. und wirtschaftlich untersuchen sol-
len. Von den Ergebnissen dieser Untersuchungen 
wird es vor allem abhängen, welche Stellung die 
deutsche Seite zu den französischen Plänen einneh-
men kann. Ein Zeitpunkt, zu dem diese eingehen-
den Untersuchungen abgeschlossen sein werden, 
läßt sich zur Zeit noch nicht angeben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Spitzmüller. 

Spitzmüller (FDP) : Herr Minister, ist geplant, 
sofern diese Untersuchungskommission zu dem Er-
gebnis kommt, daß Staustufen im Rhein einzubauen 
möglich ist, auch mit der betroffenen deutschen Be-
völkerung Fühlung aufzunehmen, um mit dieser be-
troffenen Bevölkerung einerseits die Vorteile, daß 
der Grundwasserspiegel nicht wie bei der Kanali-
sierung sinkt, zu erörtern und andererseits auch 
die gefahrvollen Nebenwirkungen von Über-
flutungen zu berücksichtigen? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Das ist selbstverständlich ;  denn alle diese Einrich-
tungen können nur auf Grund von Planfeststellungs-
verfahren bei uns gemacht werden. Dabei spielt bei 
dieser Strecke eine besondere Rolle, daß wir hier im 
Gegensatz zu der Strecke zwischen Basel und Straß-
burg die Einmündungen einer Reihe von Neben-
flüssen haben, der Ill, der Murg, und daß sehr sorg-
fältige Untersuchungen angestellt werden müssen, 
damit auch bei Hochwasser, die dort eintreten, ein 
glatter Abfluß ins Unterwasser erfolgen kann, damit 
also nicht irgendwelche Rückstauungen eintreten. 
Im ganzen kann man aber sagen: Die Tendenz geht 
von französischer Seite dahin, eine möglichst baldige 
Entscheidung über diesen Ausbau zu bekommen. 
Von deutscher Seite ist eine sehr intensive Unter-
suchung notwendig, weil wir uns bisher mit der 
Frage noch gar nicht beschäftigt haben. Auf der an-
deren Seite sind die Franzosen mit dem Ausbau der 
sogenannten Schlingenlösung bis Straßburg sicher-
lich noch bis 1970/71 beschäftigt, so daß an eine 
Ausführung vor dem nächsten Jahrzehnt überhaupt 
nicht gedacht ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Josten. 

Josten (CDU/CSU) : Herr Minister, ist Ihnen be-
kannt, ob von den 'französischen Behörden eine 
deutsche finanzielle Beteiligung gewünscht wird? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Darüber sind die Besprechungen noch nicht zum Ab-
schluß gekommen. Es schien so, daß die Franzosen  

die Absicht hatten, mit uns gemeinsam den  Ausbau 
vorzunehmen. Dabei würden natürlich ganz andere 
Voraussetzungen zu erfüllen sein als bei der Strecke 
oberhalb von Straßburg, und zwar bezüglich der 

 Kraftgewinnung, der  Erträge der  Kraftgewinnung 
und 'bezüglich der Schiffahrtsfragen, die damit zu-
sammenhängen. Aber diese ganze Frage ist zur 
Zeit noch nicht geklärt. Ich kann nur vermuten, daß 
die Franzosen einen solchen Wunsch haben werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke Ihnen, 
Herr Bundesminister. Die anstehenden Fragen sind 
beantwortet. 

Ich rufe auf Punkt 2 der Tagesordnung: 

Bericht der Bundesregierung über die Lage 
der Landwirtschaft gemäß §§ 4 und .5 des 
Landwirtschaftsgesetzes (Drucksachen IV/1860, 
zu IV/1860). 

Das Wort hat der Herr Bundesminister für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten. 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Bundesregierung legt dem 
Hohen Haus mit dem Grünen Bericht 1964 den neun- 
ten Bericht dieser Art seit der Verabschiedung des 
Landwirtschaftsgesetzes im Jahre 1955 vor. In seiner 
aus den bisherigen Veröffentlichungen bekannten 
Gliederung gibt er einen umfassenden Überblick 
über die Lage der Landwirtschaft im Wirtschaftsjahr 
1962/63. Erweiterungen gegenüber den Vorjahren 
sind dort vorgenommen worden, wo dies mit Rück-
sicht auf die Fortschritte der gemeinsamen Agrar-
politik in der EWG und ihre Auswirkungen vor 
allem auf die Landwirtschaft der Bundesrepublik als 
notwendig erschien. Die  Tatsache, daß die Methodik 
zur Feststellung der Ertragslage allgemein als ob-
jektiv anerkannt ist, verleiht dieser Darstellung zu-
sammen mit den Ergebnissen aus acht vorhergehen-
den Wirtschaftsjahren 'dokumentarischen Wert. Für 
die sachliche Diskussion agrarpolitischer Fragen ist 
dieses Material unentbehrlich geworden. 

Uns allen steht noch das ungünstige Bild der Ein-
kommenslage in der Landwirtschaft vor Augen, das 
der Grüne Bericht 1963 auswies. Verschiedene Um-
stände, vor allem die extrem schlechte Ernte des 
Jahres 1961 und die starke Lohnsteigerung in  der 

 gewerblichen Wirtschaft, waren der Grund für eine 
beträchtliche Ausweitung der Gesamtdisparität. Um 
so erfreulicher ist die Tatsache, daß sich die Lage 
der Landwirtschaft im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 
1962/63 spürbar gebessert hat. Die Verkaufserlöse 
haben sich gegenüber 1961/62 beachtlich erhöht, so 
daß sich der Barüberschuß zwischen Verkaufserlösen 
und gesamten Betriebsausgaben um rund 1,8 Mil-
liarden DM vergrößerte. Diese Verbesserung er-
scheint deshalb besonders günstig, weil im Wirt-
schaftsjahr 1961/62 ein größerer Rückschlag erfolgt 
war. 

Nach den Vorschätzungen für das laufende Wirt-
schaftsjahr 1963/64 kann damit gerechnet werden, 
daß sich der Barüberschuß zwischen den Verkaufs-
erlösen und den gesamten baren Betriebsausgaben 
um 1,7 Milliarden DM gegenüber 1962/63 erhöht. 
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Für eine Beurteilung des Barüberschusses ist zu 

berücksichtigen, daß er den Landwirten nicht aus-
schließlich zu ihrer persönlichen Verwendung ver-
bleibt, sondern aus. ihm vor allem der Barlohnan-
spruch der in den Betrieben mitarbeitenden und 
etwa 2 Millionen Arbeitskräfte umfassenden Fa-
milienarbeitskräfte beglichen werden muß, das in 
seiner Höhe von dem Lohnniveau in der gewerb-
lichen Wirtschaft bestimmt wird. 

Die Feststellung der erfreulichen Entwicklung der 
Ertragslage möchte ich meinen Ausführungen vor-
ausschicken, um die augenblickliche Situation unse-
rer Landwirtschaft zu kennzeichnen. Gerade im ge-
genwärtigen Zeitpunkt erscheint es mir besonders 
wichtig, das Vertrauen unserer Landwirtschaft in 
ihre Leistungsfähigkeit zu festigen. 

Das Ergebnis des abgelaufenen Wirtschaftsjahres 
und die Vorausschau auf die Ergebnisse des Wirt-
schaftsjahres 1963/64 sind zwar kein Grund für 
einen übertriebenen Optimismus 'im Hinblick auf 
die künftige Entwicklung. Sie bestätigen aber ein-
deutig, daß die Bundesregierung mit den agrar-
politischen Maßnahmen im Rahmen des Grünen Pla-
nes auf dem richtigen Weg ist, der Zielsetzung des 

 Landwirtschaftsgesetzes näherzukommen. Trotzdem 
muß auch weiterhin durch Selbsthilfe das Entschei-
dende in den Betrieben und auf dem Weg der Er-
zeugnisse vom Betrieb zum Markt geschehen. Hier 
wird über größere Werte entschieden, als sie etwa 
in Aufstockungen der Grünen Pläne geboten wer-
den könnten. 

Die Agrarverhandlungen in Brüssel haben deut-
lich gemacht, daß die Integration der Agrarwirt-
schaft in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
trotz der damit verbundenen großen Schwierigkei-
ten notwendig ist. Die Bundesregierung wird auch 
in den künftigen Verhandlungen in der EWG ihr 
Mögliches tun, die Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Landwirtschaft durch gleiche Erzeugungs- und 
Absatzmöglichkeiten in der Gemeinschaft zu si-
chern. 

Nicht nur in Westeuropa, sondern auch in allen 
anderen hochindustrialisierten Ländern der west-
lichen Welt steht die Landwirtschaft in einem An-
passungsprozeß, den man als Betriebs- und markt-
wirtschaftliche Revolution bezeichnen kann. Das be-
sondere Problem für die deutsche Landwirtschaft 
liegt darin, daß ihr weit weniger Zeit als in manchen 
anderen Ländern dafür zur Verfügung steht. 

Auch Agrarpolitik ist die Kunst des Möglichen; 
sie ist oft von Verhältnissen bestimmt, auf die sie 
selbst keinen Einfluß nehmen kann. Es erscheint 
mir notwendig, den Kritikern die Aufgaben ins Ge-
dächtnis zu rufen, die der Agrarpolitik nach dem 
letzten Krieg gestellt waren: Höchstmaß an Selbst-
versorgung und Eingliederung eines ungeheuren 
Zustroms vertriebener und geflüchteter landwirt-
schaftlicher Bevölkerung in das Erwerbsleben. Wäh-
rend unsere Verhältnisse es erforderten, noch eine 
Massenproduktion zu betreiben, entstanden in ver-
schiedenen anderen Industriestaaten bereits die er-
sten Selbstbedienungsläden mit standardisierter 
Qualitätsware aus hierauf ausgerichteten landwirt-

schaftlichen Erzeugnissen. Man macht es sich zu 
leicht, die damals notwendige Agrarpolitik als „Er-
zeugung um jeden Preis" oder als „Agrarprotektio-
nismus" abzutun und ihr die Verantwortung für die 
heutigen Probleme der Landwirtschaft — von der 
Agrarstruktur bis zum Getreidepreis — zuzuschie-
ben. 

Bereits nach der Währungsreform vollzog sich in 
der westdeutschen Landwirtschaft die Wandlung 
von der bisher angestrebten hohen Flächenproduk-
tivität zur kombinierten Flächen - und Arbeitspro-
duktivität. Diese Entwicklung wurde von der stär-
ker zunehmenden Einkommensbildung in dem Be-
reich der gewerblichen Wirtschaft und dem davon 
ausgehenden Sog auf dem Arbeitsmarkt ausgelöst 
und vor allem von den bisher beispiellosen Fort-
schritten der Agrartechnik und ihren vielgestaltigen 
Einsatzmöglichkeiten unterstützt. 

Die Agrartechnik löste selbst wieder vielfältige 
Wandlungen der Arbeitsverfassung, der Betriebs-
größenstruktur und der Produktionsgestaltung im 
weitesten Sinne aus. Dieser Umschichtungsprozeß 
ist heute noch in vollem Fluß, da sich die Agrar-
struktur wegen der Höhe der Umstellungskosten 
nur allmählich den Erfordernissen der Technik an-
passen kann. 

Die Folgeerscheinungen sind bekannt. Von 
1950/51 bis 1962/63 wanderten rund 1,63 Millionen 
Vollarbeitskräfte oder 42 % des Bestandes aus der 
Landwirtschaft ab. Allein im abgelaufenen Wirt-
schaftsjahr schieden rund 67 000 Arbeitskräfte aus 
der landwirtschaftlichen Produktion aus. Der Be-
rufswechsel zahlreicher Menschen aus der Land-
wirtschaft in andere Wirtschaftsbereiche beruhte auf 
der freien Entscheidung der einzelnen, die gebote-
nen Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Einkom-
mensverhältnisse wahrzunehmen. Er war verständ-
licherweise dort am größten, wo in erreichbarer 
Nähe gewerbliche Arbeitsplätze zur Verfügung ste-
hen, so daß der Familienwohnsitz beibehalten wer-
den konnte. 

Der Abbau der betrieblichen Vollarbeitskräfte 
war in den unteren Betriebsgrößenklassen am stärk-
sten, während die Zahl der Vollarbeitskräfte in den 
Betrieben mit 10 und mehr ha landwirtschaftlicher 
Nutzfläche geringfügiger zurückging. Von den stän-
digen Landarbeitern wanderten vor allem die un-
gelernten Hilfskräfte ab, so daß heute mindestens 
die Hälfte aller Landarbeiter Fach- oder Spezial-
kräfte sind. Andererseits hatte der Berufswechsel 
landwirtschaftlicher Familienarbeitskräfte zur Folge, 
daß von den in den Haushaltungen der landwirt-
schaftlichen Betriebe mit 5 und mehr ha landwirt-
schaftlicher Nutzfläche lebenden Personen — abge-
sehen von den Jugendlichen unter 14 Jahren — nur 
noch 55'°/o ihren überwiegenden Lebensunterhalt 
aus der Landwirtschaft beziehen. Die übrigen erhal-
ten ihr Einkommen überwiegend aus einer haupt-
beruflichen Erwerbstätigkeit in anderen Wirtschafts-
bereichen, aus Renten, Pensionen oder eigenem Ver-
mögen, oder sie sind Altenteiler. 

Weiterhin ist bezeichnend für die Entwicklung 
in der westdeutschen Landwirtschaft, daß die Zahl 
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der landwirtschaftlichen Betriebe seit 1949 bis 1963 
um rund 21 % zurückging. Während in den Größen-
klassen von 0,5 bis 10 ha rund 468 000 Betriebe auf-
gegeben wurden, erhöhte sich die Zahl der Betriebe 
mit 10 bis 100 ha um rund 56 000. Das Produktions-
volumen der aufgegebenen Betriebe war zu klein, 
um bei dem heutigen Stand der Produktionstechnik 
je Arbeitskraft ein angemessenes Einkommen er-
zielen zu können. 70 % der freigewordenen Nutz-
flächen dieser Betriebe dienten dazu, Betriebe in 
den Größenklassen von 10 bis 100 ha landwirt-
schaftlicher Nutzfläche aufzustocken, während ein 
Teil der nichtexistenzfähigen Betriebe sich zu Ne-
benerwerbsbetrieben oder Wohnheimstätten ver-
kleinerte. 

Die Strukturentwicklung zeigt also eindeutig, daß 
die bäuerlichen Betriebe im Sinne der Zielsetzung 
unserer Agrarstrukturpolitik sowohl zahlen- als 
auch flächenmäßig gefördert wurden. Die Bundes-
regierung bleibt bemüht, diese Entwicklung sich so-
wohl in menschlicher wie in wirtschaftlicher Bezie-
hung so reibungslos wie nur irgend möglich voll-
ziehen zu lassen. 

Mit dieser strukturellen Umschichtung war gleich-
zeitig eine beachtliche Leistungssteigerung verbun-
den. Seit 1950/51 konnte trotz des erheblichen Rück-
gangs der Zahl der Erwerbstätigen in der Landwirt-
schaft die Nahrungsmittelerzeugung um 47 % ge-
steigert werden, so daß heute die Nahrungsmittel-
versorgung einer um fast 8 Millionen größeren Be-
völkerung zu rund 70 % aus der inländischen Pro-
duktion gesichert ist. 

(Abg. Dr. Barzel: Sehr wahr!) 

Die höhere Leistung einer verminderten Zahl von 
Arbeitskräften führte von 1950/51 bis 1962/63 zu 
einer Steigerung der Arbeitsproduktivität um 152 %; 
ein auch im Vergleich zur gewerblichen Wirtschaft 
beachtlicher Erfolg. 

Die ständige Abwanderung von Arbeitskräften 
aus der Landwirtschaft hat die Betriebsleiter ge-
zwungen, in immer stärkerem Maße Kapital in Form 
von Maschinen und technischen Einrichtungen ein-
zusetzen. Während zu Anfang der 50er Jahre je 
ausgeschiedene Arbeitskraft 4800 DM an Netto-
investitionen für neue Maschinen erforderlich 
waren, mußte 1962/63 mit 10 300 DM bereits mehr 
als das Zweifache dieses Betrages aufgewendet 
werden. Im genannten Zeitraum investierte die 
westdeutsche Landwirtschaft insgesamt rund 29 Mil-
liarden DM, davon allein über 21 Milliarden DM 
für neue Maschinen. Der Wert des gesamten land-
wirtschaftlichen Aktivkapitals betrug 1954/55 rund 
26 000 DM je Arbeitskraft und erhöhte sich bis 
1962/63 auf rund 46 000 DM je Arbeitskraft. Auch in 
der Landwirtschaft setzt sich immer mehr die Ar-
beitsteilung durch. Sie nähert sich damit immer 
mehr dem Charakter der übrigen Wirtschaft. 

Die Landwirtschaft konnte diese großen Investi-
tionen nicht auf dem Wege der Selbstfinanzierung 
aufbringen, sondern mußte in erheblichem Umfang 
Fremdkapital aufnehmen. Trotz des Rückgangs an 
Investitionen für Maschinen und Gebäude in dem 
abgelaufenen Wirtschaftsjahr stieg das Fremdkapi-

tal 1962/63 auf rund 15,7 Milliarden DM weiter an. 
Allerdings ist durch die Erweiterung der Zinsver-
billigungsaktion erreicht worden, daß sich die Kre-
ditzunahme fast ausschließlich auf die längerfristi-
gen Kredite verlagert hat. Entsprechend erhöhten 
sich auch die Zinsleistungen 1962/63 auf 808 Mil-
liönen DM. Gemessen an den gesamten Verkaufs-
erlösen sind sie mit 3,6 % aber niedriger als im 
Vorjahr. 

Auch in der Zukunft ist noch mit erheblichen In-
vestitionsausgaben zu rechnen. Allein um das der-
zeitige Maschinenkapital zu erhalten, d. h. die ab-
genutzten und veralteten Maschinen zu ersetzen, 
sind jährliche Investitionsausgaben von ca. 1,4 Mil-
liarden DM erforderlich. Bei den heutigen Preisver-
hältnissen wird sich der Investitionsbedarf für Ma-
schinen in den nächsten 10 Jahren auf schätzungs-
weise 22 Milliarden DM belaufen, wovon fast zwei 
Drittel auf Ersatzbeschaffungen fallen. 

Verglichen mit der Außenwirtschaft ist die Hof-
wirtschaft mit ihren vielfach veralteten und un-
zweckmäßigen Gebäuden noch weit im Rückstand. 
Gerade für die bäuerlichen Betriebe führte deshalb 
die Abwanderung der Fremdarbeitskräfte zu einer 
starken Belastung der Betriebsleiter und ihrer mit-
helfenden Familienangehörigen. Entsprechend ist 
der Investitionsbedarf für Neu-, Um- und Erweite-
rungsbauten sowie für die Aussiedlungen in den 
nächsten 10 Jahren sehr hoch. 

Die Leistungssteigerungen der Landwirtschaft, vor 
allem die bedeutende Verbesserung der Arbeits-
produktivität, führten zusammen mit den staatlichen 
Hilfen zu einer Erhöhung der Einkommen. Sieht 
man vom Wirtschaftsjahr 1961/62 ab, in dem wegen 
der ungewöhnlichen Witterung eine schlechte Ernte 
eingebracht wurde, dann hat sich das Einkommen 
je Vollarbeitskraft in der Landwirtschaft seit 1954/55 
von Jahr zu Jahr um insgesamt rund 2330 DM ver-
bessert. Trotzdem reichte diese Einkommenssteige-
rung um rund 100 % nicht aus, sowohl mit der 
raschen Entwicklung des Pro-Kopf-Einkommens in 
der gewerblichen Wirtschaft Schritt zu halten, das 
um rund 3000 DM zunahm, als auch den bestehen-
den Einkommensabstand einzuholen. 1962/63 hat 
sich der Abstand zwischen dem Einkommen dieser 
Vergleichsgruppen wegen der beachtlichen Zu-
nahme der Verkaufserlöse von pflanzlichen und be-
sonders von tierischen Produkten zwar erheblich 
vermindert, er ist mit 29 % aber immer noch größer 
als im Durchschnitt der Jahre 1957/58 bis 1960/61, 
als er 26 % betrug. 

Der Einkommensabstand wäre ohne die Hilfen 
des Bundes, die in den untersuchten Betriebs-
gruppen zwischen 11 und 30 % des Betriebseinkom-
mens ausmachten, noch größer gewesen. Es hat sich 
dabei gezeigt, daß die Förderungsmaßnahmen, be-
zogen auf die Flächeneinheit, insbesondere auch den 
kleineren Betrieben zugute gekommen sind. 

Für das laufende Wirtschaftsjahr ist nach vor-
läufiger Schätzung der Verkaufserlöse und der Be-
triebsausgaben zu erwarten, daß sich die Einkom-
mensverhältnisse in der Landwirtschaft gegenüber 
1962/63 verbessern werden. Der Einkommensabstand 
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zwischen den vergleichbaren gewerblichen Berufs-
gruppen und den in der Landwirtschaft Tätigen wird 
sich entsprechend verringern. Wie weit das ge-
schieht, hängt vor allem von der Lohnentwicklung 
in der gewerblichen Wirtschaft ab. Schon jetzt ist 
aber zu sagen, daß vor allem die Masse der Betriebe 
von einer Einkommensparität noch weit erntfernt 
bleiben wird. 

Das Gesamtbild der Einkommenssituation in der 
Landwirtschaft und ihrer künftigen Entwicklung 
zeigt also gegenwärtig gute Ansätze zu einer er-
freulichen Verbesserung. Wir sollten zwar nicht 
übersehen, daß die Gunst der Natur dazu nicht un-
wesentlich beigetragen hat. Wichtig scheint aber zu 
sein, aus den aufgezeigten Tatbeständen die not-
wendigen Folgerungen zu ziehen. Voraussetzung 
dafür ist die positive Einstellung der Betriebsleiter 
und aller in der Landwirtschaft erwerbstätigen Men-
schen zu den Aufgaben, die der Landwirtschaft im 
modernen Industriestaat gestellt sind. Auch die 
Landwirtschaft ist als Bestandteil der gesamten 
Volkswirtschaft dem Prinzip des Wettbewerbs 
unterworfen. Es ist nicht zu leugnen, daß der Wett-
bewerb weiterhin hart bleiben wird und große An-
strengungen von jedem Landwirt fordert, der sich 
darin behaupten will. Die westdeutsche Landwirt-
schaft hat im vergangenen Jahrzehnt bewiesen, daß 
sie bereit ist, sich in diesem Umstellungsprozeß von 
einmaligem Ausmaß den harten Realitäten der 
Wirtschaftsentwicklung anzupassen. 

Je mehr Funktionen die Technik in der landwirt-
schaftlichen Produktion übernimmt, desto größer 
wird das Arbeitsvolumen, das von einer Arbeits-
kraft bewältigt werden kann. Damit verschiebt sich 
die untere Grenze eines wirtschaftlich lebens-
fähigen Betriebes immer mehr nach oben. In den 
größeren Betrieben liegen die Anpassungsschwie-
rigkeiten vor allem auf betriebsorganisatorischem 
Gebiet. Der ständige Rückgang der Arbeitskräfte, 
der zweifellos auch in den kommenden Jahren noch 
anhalten wird, übt einen zunehmenden Zwang aus, 
die Betriebsorganisation mehr oder weniger zu ver-
einfachen. Das bedeutet aber gleichzeitig, daß das 
wirtschaftliche Risiko dadurch vergrößert wird. 

Die Landwirtschaft steht aber auch vor der schwie-
rigen Aufgabe, ihren Marktanteil im Wettbewerb 
mit den übrigen EWG-Ländern und mit der Kon-
sumgüterindustrie zu behaupten: Das erfordert eine 
Verbesserung der Marktstruktur im Sinne einer 
engeren Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Betrieben und mit den übrigen Sparten der Ernäh-
rungswirtschaft. 

Die Landwirtschaft hat in der Vergangenheit be-
wiesen, daß an ihrer Leistungsfähigkeit grundsätz-
lich nicht zu zweifeln ist. Sie hat nach besten Kräften 
versucht, die Schwierigkeiten zu meistern, die mit 
der Anpassung an die von der Technik bestimmte 
Wirtschaftsweise entstehen. Viele Probleme werden 
zusätzlich dadurch verschärft, daß gleichzeitig die 
Integration in den europäischen Agrarmarkt voll-
zogen werden muß. 

Es gilt deshalb, die agrarpolitischen Maßnahmen 
des Staates so einzusetzen, daß sie nicht nur Härten  

des Umstellungsprozesses mildern, sondern in hohem 
Maße richtungweisend für die Landwirtschaft wir-
ken. Dann wird es den unternehmerischen Kräften in 
der Landwirtschaft auch gelingen, die technischen, 
Betriebs- und marktorganisatorischen Möglichkeiten 
für eine gesunde Entwicklung unserer bäuerlichen 
Familienbetriebe auszuschöpfen. 

Das Landwirtschaftsgesetz zählt die Mittel auf, 
welche der Bundesregierung zur Erreichung dieser 
Anpassung zur Verfügung stehen: Sie können aus 
den Bereichen der allgemeinen Wirtschafts- und 
Agrarpolitik, im besonderen der Handels-, Steuer-, 
Kredit- und Preispolitik stammen. Der Grüne Plan 
ist das wichtigste Werkzeug der Agrarpolitik, in 
welchem Maßnahmen aus den genannten Teilberei-
chen zusammengefaßt sind. Er liegt Ihnen als Druck-
sache vor, so daß ich die Kenntnis der Sie inter-
essierenden Einzelheiten voraussetzen darf. Ich kann 
meine Bemerkungen also auf die wichtigsten Posi-
tionen konzentrieren. 

Das Gesamtvolumen des Grünen Planes 1964 ist 
durch einen Kabinettsbeschluß vom 30. Oktober 1963 
mit 2,525 Milliarden DM in der Höhe des Vorjahres 
festgelegt worden. Ich darf hier daran erinnern, wie 
die Höhe des Vorjahres zustande gekommen war. 
Nachdem vorauszusehen war, daß die schlechte 
Ernte des Jahres 1961 eine erhebliche Verringerung 
der landwirtschaftlichen Einkommen im Grünen Be-
richt 1963 ausweisen würde, war der Grüne Plan 
von 1962 auf 1963 bereits von rund 2,1 Milliarden 
auf rund 2,5 Milliarden DM aufgestockt worden. 
Wenn die Höhe des Vorjahres im Grünen Plan 1964 
nicht überschritten wurde, dann lagen dafür zwei 
gewichtige Gründe vor: 

1. der Beschluß des Bundeskabinetts, den Gesamt-
haushalt im Intereese der Stabilität der Währung 
auf 60,3 Milliarden DM zu begrenzen — wenn da-
mit Verschiebungen zwischen den Einzelplänen auch 
nicht ausgeschlossen wurden, so mußte sich dieser 
grundsätzliche Beschluß zwangsläufig gegen eine 
weitere Aufstockung des Grünen Planes aus-
wirken —, 

2. die im vorliegenden Grünen Bericht ausgewie-
sene spürbare Verbesserung der Lage der Landwirt-
schaft im Wirtschaftsjahr 1962/63, die sich nach den 
Vorschätzungen auch 1963/64 fortsetzen dürfte. 

Ich lege aber Wert darauf, zu betonen, daß der 
Grüne Plan mit dieser Gesamtsumme nicht dem 
unmittelbaren Ausgleich einer Disparität dienen 
soll. Er ist vielmehr ein Mittel, die Landwirtschaft 
in den Stand zu setzen, den schon einmal erwähnten 
Anpassungs- und Umstellungsprozeß zu erleichtern. 
Dieser Prozeß hat sich vom Inkrafttreten des Land-
wirtschaftsgesetzes im Jahre 1955 bis zum Wirksam-
werden der ersten gemeinsamen Marktordnungen 
der EWG 1962 im wesentlichen noch im Rahmen 
einer nationalen Wirtschaft vollzogen, welche die 
volle Souveränität im Hinblick auf die Mittel der 
Handels- und Preispolitik hatte, wie sie im Land-
wirtschaftsgesetz angesprochen wurden. Die Ver-
änderung ist bekannt, die sich hier durch die ge-
meinsamen Marktordnungen der EWG und durch 
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ihre gemeinsamen Außenhandelspolitik ergeben 
hat. 

Der Grüne Plan beruht, wie gesagt, auf dem Land-
wirtschaftsgesetz, das älter ist als der EWG-Ver-
trag. Aber auch ohne eine direkte Beziehung zwi-
schen Landwirtschaftsgesetz und EWG-Vertrag ist 
der Grüne Plan seit dem Bestehen der EWG von 
der Bundesregierung als eine Hilfe zur Eingliede-
rung der deutschen Landwirtschaft in die entste-
hende europäische Agrarwirtschaft angesehen wor-
den. Ein Großteil seiner Maßnahmen dient direkt, 
ein anderer Teil indirekt dem Ziele der Konkurrenz-
fähigkeit der deutschen Landwirtschaft in der EWG. 
Infolgedessen konnte mit Ausnahme der Dünger-
verbilligung, die 1963 ausgelaufen ist und 1964 nicht 
mehr im Grünen Plan erscheint, der Katalog  der 

 bewährten Maßnahmen fast unverändert bleiben. 

Dagegen wird alljährlich von verschiedenen Sei-
ten die Forderung nach einem mehr oder weniger 
grundsätzlichen Umbau des Grünen Planes erhoben. 
Entgegen diesen Wünschen auf einen radikalen Um-
bau legt die Bundesregierung den Grünen Plan in 
einer kontinuierlich entwickelten Form vor. Ich darf 
dies begründen. Die entsprechenden Vorschläge sind 
zum Teil mit der Absicht auf eine erhebliche neuer-
liche Aufstockung des Grünen Planes verbunden 
und hätten nur dann ihre Berechtigung, wenn eine 
solche stattfinden könnte. Ich darf dazu aber auf 
meine Ausführungen zur Globalsumme des vorlie-
genden Grünen Planes verweisen. Aus diesen Grün-
den erscheint ein grundsätzlicher Umbau des  Grü

-nen Planes ohne diese materielle Veränderung nicht 
angebracht. Im besonderen wären weitgehende Ver-
lagerungen zwischen dem Grünen Plan und den 
übrigen Kapiteln des Einzelplanes 10 bei gleichblei-
bender Globalsumme nur als formale Veränderun-
gen anzusehen. Im übrigen wird mit Recht die For-
derung erhoben, daß die Grünen Pläne von Jahr zu 
Jahr möglichst vergleichbar bleiben. Ein häufiger 
Umbau ohne Rücksicht auf diese Vergleichbarkeit 
würde den notwendigen Überblick erschweren. 

Abgesehen von diesen Umbauwünschen, die letz-
ten Endes auf eine Erhöhung der Gesamtsumme ab-
zielen, waren auch in diesem Jahre zwei Tendenzen 
erkennbar: eine Tendenz, die Beihilfen zur Verbes-
serung der Agrarstruktur auf Kosten der Beihilfen 
zur Verbesserung der Einkommenslage der land-
wirtschaftlichen Bevölkerung zu erhöhen; und eine 
Tendenz mit umgekehrter Richtung, die den Grünen 
Plan ausschließlich den Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Einkommenslage vorbehalten möchte. 

Ein Vergleich der Vorlage mit den vergangenen 
Jahren zeigt Ihnen, daß die Bundesregierung im 
großen und ganzen diesen Tendenzen nicht gefolgt 
ist, d. h. daß das wohlerwogene Gleichgewicht zwi-
schen diesen beiden größten Gruppen von Maß-
nahmen erhalten geblieben ist. Der Fortfall der 
Handelsdüngerverbilligung hat es aber ermöglicht, 
die Mittel für die Strukturmaßnahmen entsprechend 
aufzustocken. Vorwürfe der Art, die Grünen Pläne 
vernachlässigten die Strukturmaßnahmen zugunsten 
gewisser Subventionen, sind aus der Luft gegriffen. 
Es ist auch zu berücksichtigen, daß der beliebigen 

Ausweitung agrarstruktureller Maßnahmen, etwa 
durch mechanische Aufstockung der Ansätze ohne 
Rücksicht auf die technische Infrastruktur, bestimmte 
Grenzen gezogen sind. Das gleiche gilt auch bei den 
Maßnahmen zur Veränderung der Marktstruktur, 
auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Un-
organische Veränderungen der Ansätze könnten 
hier wie dort die Gefahr einer Fehlleitung von Mit-
teln zur Folge haben. 

Manche Vorschläge für eine Neugestaltung des 
Grünen Planes gehen von der Annahme aus, die 
Agrarpolitik der Bundesregierung bedürfe einer 
„neuen Leitidee" und diese müßte sich in einer 
ebenso plötzlichen Veränderung des Aufbaues des 
Grünen Planes äußern. Ich darf daran erinnern, daß 
das Problem unserer Agrarstruktur schon 1953, vor 
gut einem Jahrzehnt, von meinem damaligen Amts-
vorgänger, dem heutigen Herrn Bundespräsidenten, 
aufgeworfen worden ist. Seitdem haben die entspre-
chenden Maßnahmen eine ständige Ausweitung er-
fahren. Dies ist geschehen bei Wahrung einer Kon-
tinuität, die sowohl für die technische Durchführung 
wie für die verwaltungsmäßige Bewältigung und für 
die geistige Vorbereitung solcher langfristiger Pro-
jekte unbedingt notwendig ist. 

Leitidee der Agrarpolitik der Bundesregierung in 
diesem Wandel ist die Überführung der Landwirt-
schaft der Bundesrepublik, bei gleichzeitiger Erhal-
tung ihrer materiellen und ideellen Werte, in die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. In Verfolgung 
dieser Leitidee hat die praktische Agrarpolitik einen 
Mittelweg zu gehen, der sich von überholten autar-
kistischen Vorstellungen ebenso freizuhalten hat 
wie von der Vorspiegelung einer möglichen Preis-
gabe der einheimischen Produktion. Die Vorgänge 
der letzten Monate auf gewissen Märkten haben ge-
zeigt, daß nicht nur in der EWG, sondern auch in 
der Welt ein gleichzeitiger Mangel an bestimmten 
Erzeugnissen eintreten kann. Eine leistungsfähige 
Eigenproduktion in allen Partnerstaaten der EWG 
zu erhalten, liegt auch im Interesse der Versorgung 
des Verbrauchers. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wenn Sie den Aufbau des Grünen Planes 1964 
unter diesem Gesichtspunkt betrachten, dann gewin-
nen auch die Maßnahmen des Teiles II ein neues 
Gesicht. Der augenfälligste Posten hierin ist der 
Beitrag zur Qualitätsverbesserung der Milch, der 
wieder annähernd in Höhe des Ansatzes des Vor-
jahres erscheint. Er ist auf einen Förderungszuschlag 
von 4 Pf je kg Milch abgestellt. Nachdem diese 
Höhe im vorigen Jahre ausdiskutiert worden ist, 
kann ich mich dazu auf diese Feststellung beschrän-
ken. Es ist verschiedentlich die Meinung geäußert 
worden, daß hier infolge der Brüsseler Beschlüsse 
vom Dezember 1963 eine plötzliche Veränderung 
eintreten müßte; d. h. im besonderen, daß die grund-
sätzliche Einigung über eine Verordnung über die 
schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Markt-
organisation für Milch und Milcherzeugnisse einen 
Wegfall oder Umbau dieser Maßnahme erzwingt. 

Es bestand aber kein Anlaß, die Beihilfe zur Qua-
litätsverbesserung der Milch im Grünen Plan 1964 
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wegfallen zu lassen oder ganz oder teilweise in an-
dere Formen von Beihilfen zu überführen. Dieses 
Problem wird auf Grund des Ratsbeschlusses vom 
Dezember 1963 erst dann voll überschaubar sein, 
wenn der gemeinsame Richtpreis für Milch bekannt 
ist, von dem alle weiteren Maßnahmen ausgehen 
müssen. Im besonderen wird von der weiteren Ent-
wicklung abhängen, ob die Bundesregierung der 
Empfehlung wird folgen können, schon von 1966/67 
an mit der Umwandlung der Milchprämie in pro-
duktenneutrale Beihilfen zu beginnen. Inzwischen 
bitte ich Sie, diese Maßnahme nicht nur, als eine 
Erzeugersubvention zu betrachten, wie das vielfach 
geschieht. Sie kann ebenso als eine Subvention im 
Interesse der Verbraucher angesehen werden, als 
welche sie in anderen Ländern auch offen dekla-
riert wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir haben uns aber nicht nur mit dieser Maß-
nahme zufrieden gegeben. Es ist gelungen, die 
Selbsthilfe der Milchwirtschaft zum Zweck ihrer 
Strukturverbesserung zu mobilisieren. Der Ernäh-
rungsausschuß des Hohen Hauses hat mir die Frage 
gestellt, was bisher hinsichtlich des strukturellen 
Umbaues der Milchwirtschaft geschehen ist und wel-
che Planungen für die Zukunft vorliegen. Ein um-
fangreicher Bericht darüber ist dem Ernährungs-
ausschuß dieser Tage vorgelegt worden. Aus ihm 
geht eindeutig hervor, daß der Umbau dieses wich-
tigen Zweiges der Land- und Ernährungswirtschaft 
gute Fortschritte macht und daß er nach überein-
stimmender Meinung auch der Ländervertreter wäh-
rend der Übergangszeit der EWG fortgesetzt wer-
den soll. 

Die deutsche Agrarpolitik muß also die Möglich-
keiten ausnutzen, welche ihr von der Übergangszeit 
geboten werden. Es wäre nicht zu verantworten, 
wenn sie auf allen Gebieten auf sofortige Regelun-
gen in einem Zuge drängen würde. 

(Sehr gut! rechts.) 

Das gilt, wie gesagt, für die Milchmarktordnung der 
EWG und die deutsche Qualitätsprämie. Das gilt 
im Grundsatz aber auch für den deutschen Getreide-
preis. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Die Beispiele Milch und Getreide machen deutlich, 
daß die Bundesregierung es als ihre Aufgabe an-
sieht, die im Vertrage mit voller Absicht vorgese-
hene Übergangszeit für die Agrarpolitik zu nutzen. 
In dieser Zeit muß selbstverständlich alles getan 
werden, um die Selbsthilfe der Landwirte auch auf 
anderen Gebieten als dem bereits genannten der 
Milchwirtschaft zu mobilisieren. Diesem Zweck die-
nen im Teil II des Grünen Planes besonders die 
beiden im Vorjahr neu geschaffenen Positionen für 
die. Förderung der horizontalen und vertikalen Ver-
bundwirtschaft. Hier finden Sie, besonders wenn Sie 
noch den Grünen Plan 1962 zum Vergleich heran-
ziehen, die prozentual stärksten Erhöhungen ein-
zelner Positionen. Diese sind durch folgende Über-
legung gerechtfertigt: Alle Prognosen über die Stel-
lung der deutschen Landwirtschaft im Gemeinsamen 

Markt müssen davon ausgehen, daß es ihr gelingt, 
ihre Marktanteile zu halten. Ohne diese Annahme 
kann es überhaupt keine befriedigende Vorausschau 
geben. Marktanteile sind heute grundsätzlich nur zu 
behaupten, wenn das Angebot quantitativ und qua-
litativ in zeitgemäßer Form erscheint. Deswegen 
dienen diese Mittel des Grünen Planes dazu, die 
unternehmerische Initiative sowohl in der Erzeu-
gung als in der Vermarktung zu wecken und zu 
unterstützen. Dabei drückt schon das Wort „Integra-
tion" aus, daß es sich in allen Fällen um moderne 
Gemeinschaftsformen handelt. 

Teil III der Vorlage enthält die Zinsverbilligungs-
aktion, die mit gewissen Varianten fortgesetzt wer-
den soll. Es wäre z. B. erwünscht, die Gewährung 
der Zinszuschüsse für größere Kredite von der Ver-
pflichtung abhängig zu machen, daß buchmäßige Auf-
zeichnungen gemacht werden, um wenigstens in Zu-
kunft — im eigensten Interesse des Landwirts — 
eine betriebswirtschaftliche Unterlage verfügbar zu 
haben. 

Die vorgesehenen Mittel stellen sicher, daß in 
diesem Jahre das gleiche, mit rund 1,7 Milliarden 
DM sehr erhebliche Darlehnsvolumen wie im Jahre 
1963 zinsverbilligt gegeben werden kann. Ob den 
von verschiedenen Seiten laut gewordenen Wün-
schen nach einer noch stärkeren Zinsverbilligung, 
z. B. bei Aussiedlungen, Althofsanierungen usw., bis 
herunter auf 1 '°/o entsprochen werden kann, bedarf 
eingehender Prüfung; insbesondere dahin, ob die 
Bedenken behoben werden können, die sich in erster 
Linie aus einer kaum vertretbaren Verlängerung 
der Laufzeiten ergeben. 

Auch die Konsolidierung kurzfristiger Verbindlich-
keiten wird weiter gefördert, eine Maßnahme, die 
ja eben erst anläuft und ihre Zeit braucht, um den 
gewollten Effekt zu erreichen. Grundlegende Ände-
rungen des angewandten Verfahrens würde ich im 
Interesse der Einheitlichkeit dieser auf lange Sicht 
gedachten Aktion nicht für nützlich halten, obwohl 
auch in dieser Hinsicht manche Wünsche laut ge-
worden sind. Ich beabsichtige aber, die zur Zeit be-
stehende Bindung zwischen neuer Investition und 
altem Schuldenüberhang zu lockern. 

(Zuruf rechts: Zu beseitigen!) 

— Ein Wunschtraum! 

Alles in allem stelle ich fest, daß für die Ver-
sorgung der Landwirtschaft mit Kredit zu tragbaren 
Zinssätzen sehr viel geschehen ist — und durchaus 
auch weiterhin geschehen soll —, daß aber darüber 
hinausgehende Bestrebungen oft bereits die Grenze 
dessen überschreiten, was mit kreditpolitischen Mit-
teln angestrebt werden darf. Ich bin nämlich der 
Ansicht, daß Einkommensverbesserungen auf andere 
Weise als durch immer stärkere Zinsverbilligungen 
erreicht werden sollten, weil sonst der Kredit der 
Landwirtschaft — im Sinne der eigentlichen Wort-
bedeutung: Kredit gleich Vertrauen — eines Tages 
empfindlich leiden könnte. Das möchte ich unbe-
dingt vermeiden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Zum Schluß darf ich auf zwei Maßnahmen hin-

weisen, die in den agrarstrukturellen Maßnahmen 
enthalten sind und der Verbesserung der sozialen 
Lage der Landwirtschaft dienen: den Zuschuß zur 
Altershilfe und die Beihilfe zur landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung. Diese Positionen stellen aber 
noch keineswegs den Anfang einer Gleichstellung 
des deutschen Bauern in bezug auf die Sozialmaß-
nahmen anderer Partnerstaaten der EWG dar. Es 
steht aber außer Zweifel — und das Mitglied der 
Kommission von der Groeben hat es erst kürzlich 
wieder bestätigt —: je mehr die Märkte in der 
EWG sich vereinheitlichen werden, um so stärker 
werden die übrigen Diskrepanzen, etwa in sozialer 
und steuerlicher Hinsicht, in Erscheinung treten. 
Verschiedenheiten, - die in den früheren National-
wirtschaften als selbstverständlich hingenommen 
wurden, werden eines Tages als Wettbewerbsver-
fälschungen angesehen werden. Wenn wir ernst-
hafte Rückschläge für benachteiligte Erzeugungs-
bereiche und benachteiligte Gebiete vermeiden wol-
len, müssen wir uns in verstärkter Weise um die 
Kostenangleichung bemühen. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Zur Zeit wird von der Kommission der EWG ge-
prüft, inwieweit besondere Förderungsprogramme 
für betroffene Sektoren und Regionen mit der Her-
stellung des Gemeinsamen Marktes vereinbar sind. 
Wir haben dazu von seiten der deutschen Agrar-
politik als Wünsche anzumelden, daß wir neben 
dem Wunsch nach einer allgemeinen Verbesserung 
der Lage der Landwirtschaft durchaus noch den be-
sonderen haben, uns um die von Natur benach-
teiligten Gebiete auch in  Zukunft ebenso kümmern 
zu können, wie es etwa der vorliegende Grüne Plan 
mit 110 Millionen DM ausweist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir wollen in der Bundesrepublik kein Ausein-
anderfallen unserer einheitlichen Kulturlandschaft 
in problematische Ballungsräume einerseits, leerge-
wanderte Agrar- und Grenzräume andererseits. 

(Beifall in der Mitte.) 

Hier ergeben sich, im Zusammenhang mit der Raum-
ordnung, Ansatzpunkte für Regionalprogramme, die 
durchaus mit dem Geist des Vertrages von Rom 
vereinbar sind. Es muß unser Bemühen sein, den 
Ausgleich zwischen Stadt und Land immer wieder 
und auf allen im Landwirtschaftsgesetz genannten 
Bereichen zu finden. 

Es besteht in manchen Teilen der deutschen Öf-
fentlichkeit die Neigung, die Landwirtschaft neben 
ihrer Bedeutung für die Ernährungswirtschaft in er-

ster Linie als ein Reservoir von Arbeitskräften für 
den ungestillten Bedarf der expandierenden Wirt-
schaft zu sehen. 

(Sehr richtig in der Mitte.) 

Es liegt also im allgemeinen Interesse, nicht nur 
dem der Landwirtschaft, auf folgendes hinzuweisen. 
Der Altersaufbau unserer landwirtschaftlichen Be-
völkerung hat sich in den letzten Jahren in besorg-
niserregender Weise verändert. Die bekannte Py-
ramide der bevölkerungsstatistischen Diagramme 
weist im landwirtschaftlichen Bereich eine völlig 
unzureichende schmale Basis aus. Bei einer gleich-
mäßigen Fortsetzung dieser Entwicklung wäre in 
Zukunft nicht einmal mit einer Selbsterhaltung der 
ländlichen Bevölkerung zu rechnen, geschweige 
denn mit einer laufenden Abgabe von Bevölke-
rungsüberschüssen an die übrige Wirtschaft. Der 
Hinweis auf diese alarmierende Entwicklung scheint 
zwar nicht direkt mit dem vorliegenden Grünen 
Plan zusammenzuhängen; indirekt aber sehr wohl, 
und nicht zuletzt mit den eben genannten Maßnah-
men zur Verbesserung der sozialen Lage des 
Bauern. 

Sie mögen daraus ersehen, daß die Bundesregie-
rung die Gesamtheit der agrarpolitischen Maßnah-
men als eine Einheit betrachtet. Ohne daß wir uns 
an jede technische Einzelmaßnahme klammern wol-
len, stehen doch die großen Maßnahmen in Ab-
hängigkeit voneinander. Wir sehen auch den Zu-
sammenhang zwischen dem Bereich der Land- und 
Ernährungswirtschaft und dem Leben des ganzen 
Volkes. Der Grüne Plan ist schon bisher umgebaut 
worden, wenn für diese oder jene Position die po-
litische, wirtschaftliche oder soziale Notwendigkeit 
einer Umgestaltung gekommen war. Das ist genau 
so auch in Zukunft möglich. Gerade deswegen liegt 
der Bundesregierung daran, das wertvolle Werk-
zeug des Grünen Planes sowohl materiell als auch 
in der Achtung der öffentlichen Meinung intakt zu 
erhalten. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungs

-

parteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Haus hat den 
Bericht der Bundesregierung entgegengenommen. 
Die Aussprache ist für die nächste Sitzung vorgese-
hen. 

Meine Damen und Herren, wir stehen am Ende 
der heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste 
Plenarsitzung ein auf Mittwoch, den 19.. Februar, 
9 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 
(Schluß der Sitzung: 15.48 Uhr) 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten. 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

a) Beurlaubungen 

Adorno 14. 2. 
Frau Albertz 12. 2. 
Dr. Atzenroth 14. 2. 
Bauer (Wasserburg) 12.2. 
Frau Beyer (Frankfurt) 13. 2. 
Dr. Bieringer 14. 2. 
Dr. Birrenbach 14. 2. 
Dr. Bleiß 12. 2. 
Brand 14. 2. 
Dr. Brenck 14. 2. 
Dr. von Brentano  21. 3. 
Brünen 21. 2. 
Corterier 12. 2. 
Dr. Deist 12. 2. 
van Delden 16. 2. 
Deneke 12. 2. 
Frau Dr. Diemer-Nicolaus 12. 2. 
Ehren 22. 2. 
Eisenmann 14. 2. 
Erler 13. 2. 
Even (Köln) 29. 2. 
Felder 13. 2. 
Figgen 13. 2. 
Dr. Dr. h. c. Friedensburg * 14. 2. 
Gaßmann 22. 2. 
Gehring 12. 2. 
Gewandt 12. 2. 
Gibbert 12. 2. 
Dr. Gleissner 12. 2. 
Glüsing (Dithmarschen) 14. 2. 
Haage (München) 12. 2 
Hahn (Bielefeld) * 12. 2. 
Hammersen 12. 2. 
Dr. Harm (Hamburg) 26. 3. 
Hauffe 15. 3. 
Hilbert 14. 2. 
Dr. Höchst 15. 2. 
Höhne 21. 2. 
Hoogen 12. 2. 
Hörauf 1. 3. 
Illerhaus 12. 2. 
Dr. Kempfler 12. 2. 
Kohlberger 12. 2. 
Kraus 22. 2. 
Dr. Kreyssig * 12. 2. 
Kreitmeyer 14. 2. 
Kriedemann * 12. 2. 
Kubitza 12. 2. 
Kühn (Hildesheim) 12. 2. 
Kulawig 14. 2. 
Lenz (Bremerhaven) 15. 2. 
Dr. Löbe 14. 2. 
Dr. Löhr 12. 2. 

*) Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen des Europäi-
schen Parlaments 

Anlagen zum .Stenographischen Bericht 

Abgeordnete (r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Maier (Mannheim) 14. 2. 
Mattick 12. 2. 
Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller 15. 3. 
Müser 14. 2. 
Rademacher 12. 2. 
Richarts * 14. 2. 
Ruland 21. 3. 
Schlick 14. 2. 
Dr. Schmidt (Offenbach) 12. 2. 
Schneider (Hamburg) 15. 2. 
Seidl (München) 12. 2. 
Dr. Serres 12. 2. 
Dr. Stammberger 12. 2. 
Stein 12. 2. 
Steinhoff 12. 2. 
Strauß 12. 2. 
Theis 29. 2. 
Unertl 12. 2. 
Urban 12. 2. 
Verhoeven 14. 2. 
Wegener 29. 2. 
Weinkamm * 12. 2. 
Weinzierl 22. 2. 
Frau Welter (Aachen) 29. 2. 
Werner 14. 2. 
Wieninger 12. 2. 
Wilhelm 14. 2. 
Dr. Zimmermann (München) 12. 2. 

b) Urlaubsanträge 

Dr. Dörinkel 22. 2. 
Faller 19. 2. 
Gedat 21. 2. 
Dr. von Haniel-Niethammer 21. 2. 
Dr. Schneider (Saarbrücken) 21. 2. 

Anlage 2 

Der Präsident des Bundesrates 

Abschrift 

Bonn, den 7. Februar 1964 

An den 
Herrn Bundeskanzler 

Ich beehre mich mitzuteilen, daß der Bundesrat 
seiner  265. Sitzung am 7. Februar 1964 beschlossen 
hat, dem vom Deutschen Bundestag am 22. Januar 
1964 verabschiedeten 

Zweiten Gesetz zur Änderung und Ergän

-

zung des Kriegsopferrechts 

(Zweites Neuordnungsgesetz - 2. NOG -) 

gemäß Artikel 84 Abs. 1 des Grundgesetzes zuzu-
stimmen. 
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Der Bundesrat hat ferner folgende Entschließung 
gefaßt: 

„Der Bundesrat stellt aus grundsätzlichen Erwä-
gungen mit Bedauern fest, .daß der Deutsche Bun-
destag im Zuge der Beratungen des Gesetzent-
wurfs eine Änderung der Lastenverteilung der 

 Kriegsopferfürsorge beischlossen hat (vgl. Art. V 
das Gesetzbeschlusses). Der Bundesrat ist der Auf-
fassung, .daß eine solche Maßnahme eingehende 
Erörterungen mit den Ländern vorausgesetzt 
hätte, da sie einen fühlbaren Eingriff in das be-
stehende System der Lastenverteilung zwischen 
Bund und Ländern darstellt. Um das Inkrafttreten 
des Gesetzes in seinen übrigen Teilen nicht zu 
verzögern, sieht .der Bundesrat davon ab, wegen 
der in Art. V vorgesehenen Neuregelung ,den Ver-
mittlungsausschuß anzurufen. Er behält sich je-
doch vor, die Frage in anderem Zusammenhang 
erneut aufzugreifen." 

Dr. Diederichs 

Bonn, den 7. Februar 1964 

An den Herrn 
Präsidenten ,des Deutschen Bundestages 

Vorstehende Albschrift wind mit Bezug auf das dor-
tige Schreiben vom 23. Januar 1964 mit der Bitte 
um Kenntnisnahme übersandt. 

Dr. Diederichs 

Anlage 3 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
8. Februar 1964 auf die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Wellmann (Drucksache IV/1884 Fra-
ge IX/1). 

In welchem umfang sind nach Inkrafttreten der Verpflichtung 
hur alle Pkw-Besitzer, in ihren Wagen eine zusätzliche Dieb-
stahlsicherung einzubauen, die Diebstähle von Personenkraft-
wagen zurückgegangen? 

Die Zahl der unbefugten Benutzungen von Kraft-
fahrzeugen ist seit Einführung der Bestimmung des 
§ 38 a StVZO nach dem Ergebnis der statistischen 
Erhebungen des Bundeskriminalamtes im Jahre 
1963 gegenüber 1960 um 26,8 % zurückgegangen. 
Damit ist erwiesen, daß sich die im Interesse der 
Straßenverkehrssicherheit erlassene Bestimmung 
bewährt hat. 

Anlage 4 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vorn 
8. Februar 1964 auf die Mündlichen Anfragen des 

Abgeordneten Strohmayr (Drucksache IV/1884 Fra-
gen IX/2 und IX/3). 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Zahl der von den 
europäischen Eisenbahnverwaltungen an Nord- und Südameri-
kaner ausgegebenen sogenannten Eurailpässe seit der Einfüh-
rung im Jahre 1959 von 5000 auf 30 000 im Jahre 1963 zugenom-
men hat? 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, bei der Haupt-
verwaltung der Deutschen Bundesbahn dafür einzutreten, daß 
die Deutsche Bundesbahn mit den befreundeten europäischen 
Eisenbahnverwaltungen Verhandlungen aufnimmt mit dem Ziel, 
auch Europäern den Kauf von „Eurailpässen" zu angemessenen 
Preisen zu ermöglichen? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß die euro-
päischen Eisenbahnverwaltungen an Besucher aus 
Nord- und Südamerika sog. „Eurailpässe" in dem 
von Ihnen, Herr Kollege, genannten Umfang aus-
gegeben haben. 

Die Bundesregierung ist bereit, auf die Haupt-
verwaltung der Deutschen Bundesbahn in dem 
Sinne einzuwirken, daß sie die Verhandlungen über 
die Einführung eines ähnlichen Fahrausweises für 
europäische Benutzer wieder aufnimmt. 

Anlage 5 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
8. Februar 1964 auf die Mündliche Anfrage des Ab-
geordneten Hörmann (Drucksache IV/1884 Frage 
IX/4). 

Welche Pläne bestehen beim Bundesverkehrsministerium zur 
Beseitigung der verkehrsbehindernden. und verkehrsgefährden-
den Ortsdurchfahrten der B 3 in Schallstadt, Wolfenweiler und 
Norsingen bei Freiburg? 

Durch den Neubau der Bundesautobahn Karls-
ruhe—Freiburg—Basel, für den erhebliche Bundes-
mittel aufgewendet worden sind, hat die Bundes-
straße 3 auf dem Abschnitt zwischen Freiburg und 
Bad Krozingen eine starke Entlastung erfahren. 
Sollte jedoch der auf der Bundesstraße verbliebene 
Regionalverkehr weiterhin steigende Tendenzen 
zeigen, wie dies zur Zeit der Fall ist, so muß an 
die Ausschaltung der von Ihnen genannten Orts-
durchfahrten von Schallstadt, Wolfenweiler und 
Norsingen gedacht werden. Zunächst haben wir 
allerdings gerade im südbadischen Raum noch vor-
dringlichere Maßnahmen durchzuführen, deren Fi-
nanzierung bei der derzeitigen Haushaltslage des 
Bundes allein schon erhebliche Schwierigkeiten be-
reitet. 

Anlage 6 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
8. Februar 1964 auf die Mündliche Anfrage des Ab

-

geordneten Kaffka (Drucksache IV/1884 Frage IX/5) . 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß durch die in Aussicht 
genommene Stillegung der Bahnlinie Hornbach—Zweibrücken der 
Grenzraum Zweibrücken—Pirmasens verkehrsmäßig noch stärker 
benachteiligt werden wird, als dies jetzt bereits der Fall ist? 



Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode — 114. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 12. Februar 1964 	5211 

Ein Antrag auf Stillegung der Eisenbahnstrecke 
Zweibrücken—Hornbach liegt mir bisher nicht vor. 
Eine Rückfrage bei der Hauptverwaltung der Deut-
schen Bundesbahn ergab, daß kürzlich anläßlich 
einer Besprechung zwischen Vertretern des Landes 
Rheinland-Pfalz und der Bundesbahndirektion Mainz 
über allgemeine Verkehrsprobleme auch die Frage 
der Stillegung von Nebenbahnen 'angeschnitten 
wurde. Dabei wurde von seiten der Deutschen Bun-
desbahn auf den erheblichen Verkehrsrückgang auf 
der Nebenbahn Zweibrücken—Hornbach hingewie-
sen. Aus diesem Grande werden zur Zeit fürdiese 
Strecke Vorerhebungen und Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen durchgeführt. Das Ergebnis dieser 
Untersuchungen und die weiteren Verhandlungen 
der Deutschen Bundesbahn mit den obersten Landes-
behörden bleiben abzuwarten. 

Anlage 7 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
8. Februar 1964 auf die Mündliche Anfrage des Ab

-

geordneten Felder (Drucksache IV/1884 Frage IX/6). 

Wann werden nach der Meinung des Bundesverkehrsministe-
riums die restlichen Baustufen der Queralpenstraße in Angriff 
genommen? 

Ich betrachte den Ausbau der Deutschen Alpen-
straße, der mir schon immer am Herzen gelegen hat, 
als eine vordringliche Aufgabe. Angesichts der gro-
ßen Zahl von Baumaßnahmen insbesondere im Vor-
feld der größeren Städte, in -den Ballungsräumen 
und in gewissen Randgebieten kommen wir bei der 
gegebenen Haushaltslage leider nicht so schnell 
voran, wie dies zu wünschen wäre. Doch wird lau-
fend und an mehreren Stellen dieses vor allem für 
den Fremdenverkehr so wichtigen Straßenzuges ge-
baut. 

Für den zweibahnig—vierspurigen Neubau der 
Teilstrecke Immenstadt/Sonthofen, für den aus 
Sicherheits- und Verkehrsdichte-Gründen besonders 
vordringlichen autobahnmäßigen Ausbau der Inntal

-

straße zwischen Kiefersfelden und dem Autobahn-
dreieck bei Pang, den Bau der Klobensteinstraße so-
wie den Ausbau zwischen Reit im Winkl und Ober-
wössen sind im 2. Vierjahresplan entsprechende 
Mittel vorgesehen; diese Maßnahmen sind bereits 
eingeleitet bzw. seit längerem im Bau. Für die 
Umgehungsstraßen von Immenstadt und Hindelang 
und für den Bau der noch offenen Teilstrecken zwi-
schen Oberjoch und Bad Oy, zwischen Krün und 
Lahnergaster sowie zwischen dem Tatzelwurm und 
Oberaudorf sind im 2. Vierjahresplan erste Teil-
beträge berücksichtigt. 

Anlage 8 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm 
vom 8. Februar 1964 auf die Mündliche An- 

frage des Abgeorneten Felder (Drucksache IV/1884 
Frage 1X/7). 

Steht der Herr Bundesverkehrsminister heute noch zu seiner 
im Jahre 1959 gegebenen Zusage, die Alpenstraße von Reit im 
Winkl auf der Trasse der B 305 nach Bernau zu führen, oder 
haben inzwischen die Pläne der obersten Baubehörde, die eine 
Streckenführung über österreichisches Gebiet vorsehen, Vorrang 
gewonnen? 

Ich sehe keinen Anlaß, die bisherigen Planungen 
zu ändern: Der Ausbau der Bundesstraße 305 zwi-
schen Reit im Winkl und Oberwössen wird hoffent-
lich schon in diesem Jahre zum Abschluß gebracht 
werden können; der weitere Ausbau, der insbeson-
dere die Umgehungen von Unterwössen, Marquart-
stein und Grassau einschließt, wird zu gegebener 
Zeit folgen. 

Das schließt jedoch nicht aus, daß sich die zustän-
digen Straßenbauverwaltungen daneben auch Ge-
danken über die bauliche Verbesserung grenzüber-
schreitender Straßen machen, die für bestimmte Ver-
kehrsbeziehungen günstig liegen. Die von Reit im 
Winkl aus in Richtung Bundesgrenze (Kössen) füh-
rende Straße steht in der Baulast des Landes 
Bayern. 

Anlage 9 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Stücklen vom 12. Fe-
bruar 1964 auf die Mündlichen Anfragen der Abge-
ordneten Frau Dr. Kiep-Altenloh (Drucksache 
1V/1884 Fragen X/1,  X/2 und  X/3.  

Ist der Bundesregierung bekannt, daß auch in entlegenen Land-
bezirken die Mitnahme von Kinderwagen in Postbussen teils 
verboten ist, teils offenbar bedingt zugelassen, aber in der 
Regel abgelehnt wird, auch wenn genügend Platz ist? 

Hält es die Bundespost für richtig, daß bei dem in Frage X/1 
geschilderten Verhalten z. B. das Aufsuchen von Fachärzten in 
diesen Landbezirken fast unmöglich gemacht wird? 

Wie vereinbart sich die in Frage X/1 geschilderte Maßnahme 
mit der Familienpolitik der Bundesregierung? 

Die Mitnahme von Kinderwagen in Postomnibus-
sen ist weder allgemein noch örtlich verboten. Nach-
prüfungen haben ergeben, daß die Mitnahme tat-
sächlich gestattet wird, wenn der Platz nicht für die 
Personenbeförderung benötigt wird, die Bauart des 
Fahrzeugs sie zuläßt und die Verkehrssicherheit 
nicht beeinträchtigt wird. 

Dies sind allerdings die Bedingungen, die nach 
den „Allgemeinen Beförderungsbedingungen" er-
füllt sein müssen, die vom Herrn Bundesminister 
für Verkehr erlassen sind und für alle Verkehrs-
unternehmen verbindlich sind. Mit ihnen stimmen 
die „Ordnungsvorschriften für den Postreisedienst" 
wörtlich überein. 

Ich glaube nicht, daß sich an diesen naturgegebe-
nen Bedingungen etwas ändern läßt, weil sie prak-
tisch nur darauf hinauslaufen, daß die Mitnahme 
eines Kinderwagens nur dann nicht zugelassen 
wird, wenn andernfalls mehrere Personen zurück-
bleiben müßten. 

Selbstverständlich müssen aber im Einklang mit 
der Familienpolitik der Bundesregierung alle nur 
möglichen Maßnahmen ergriffen werden. Die Deut- 
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sehe Bundespost bemüht sich, für die Mitnahme von 
Kinderwagen Omnibusse mit vergrößertem Steh-
platzraum einzusetzen. Wenn ihr dies bisher nicht 
überall gelungen ist, so deshalb, weil der Einsatz 
von Omnibussen mit weniger Sitzplätzen sogleich 
Proteste der Berufstätigen auslöst. Es dürfte sich 
empfehlen, daß Fahrgäste mit Kleinkindern in Kin-
derwagen die Omnibusse tunlichst nicht zu Zeiten 
des Hauptberufsverkehrs, sondern in verkehrs-
schwächeren Tageszeiten benutzen. Außerdem wäre 
es vorteilhaft, wenn solche Fahrten möglichst nur 
mit zusammenlegbaren Kinder-„sport"-wagen an-
getreten würden. 

Anlage 10 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Stücklen vom 12. Fe-
bruar 1964 auf die Mündlichen Anfragen des Abge-
ordneten Spitzmüller (Drucksache IV/1884 Fragen 
X/4, X/5 und X/6). 

In welcher Höhe hat der Herr Bundespostminister Mittel für 
die Errichtung von Fernsehsendern zur Ausstrahlung des 2. Pro-
gramms für das Rechnungsjahr 1964 vorgesehen? 

Wo sollen die geplanten Fernsehsender zur Ausstrahlung des 
2. Programms errichtet werden? 

Wann ist damit zu rechnen, daß der auf dem Brandenkopf 
vorgesehene Fernsehsender errichtet wird? 

Im — noch nicht angenommenen — Voranschlag 
der Deutschen Bundespost für 1964 sind für den 
Aufbau von Fernsehsendeanlagen zur Ausstrahlung 
des zweiten Fernsehprogramms einschließlich der 
Modulationsleitungen für Bild und Ton sowie der 
Hochbauten 54 Mio. DM vorgesehen. Voraussetzung 
für diesen Ausbau ist allerdings, daß es gelingt, die 
Haushaltssperre, die in Höhe von 200 Mio. DM 
verhängt ist, aufzuheben oder durch entsprechende 
Maßnahmen zu überbrücken. 

Im Rechnungsjahr 1964 werden für die Ausstrah-
lung des zweiten Fernsehprogramms voraussichtlich 
folgende Fernsehsender in Betrieb genommen: Ahr-
weiler, Amberg, Bad Wildungen, Boppard, Göttin-
gen, Grünten, Höhbeck, Marienberg (Westerwald), 
Pforzheim, Rimberg (Bad Hersfeld), Rhön, Ulm. 

Für die Fernsehsender Hoher Bogen (Bayr. Wald) 
und Heubach (Schwab.  Gmünd) werden die Hoch-
bauten begonnen. Ferner werden die Fernsehsender 
Haardtkopf (Bernkastel), Kassel, Monschau und 
Nürnberg in ihren Leistungen verstärkt. Außerdem 
werden etwa 50 Fernseh-Frequenzumsetzeranlagen 
erstellt werden, deren Standorte z. Z. noch ermittelt 
werden. 

Wenn es nicht gelingt, die Haushaltssperre auf-
zuheben oder durch entsprechende Maßnahmen zu 
überbrücken, kann das Bauvorhaben Brandenkopf, 
dessen Bauvolumen mit 2,62 Mio. DM veranschlagt 
ist, nicht wie vorgesehen im Rechnungsjahr 1964 be-
gonnen werden. Es wird z. Z. jedoch geprüft, ob 
eine behelfsmäßige Fernsehsendeanlage auf dem 
Brandenkopf aufgebaut und noch 1964 in Betrieb 
genommen werden kann. 

Anlage 11 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Stücklen vom 12. Fe-
bruar 1964 auf die Mündliche Anfrage des Abge-
ordneten Ertl (Drucksache IV/1884 Frage X/7). 

In welcher Auflage ist der kostenlos verteilte Kalender der 
Deutschen Bundespost erschienen? 

Der diesjährige Bildkalender „Das Jahr mit der 
Post" ist in einer Auflage von 120 000 Stücken er-
schienen. 

Die gesamten Kosten betrugen rund 500 000 DM. 
Der Kalender erscheint mit einer Unterbrechung 
während der Kriegszeit bereits seit 1928. Er soll 
die Postkunden mit den vielfältigen Einrichtungen 
der Post näher bekannt machen, sie beraten und 
zur richtigen Benutzung der Posteinrichtungen an-
leiten. Er dient also nicht . nur der Werbung, auf 
die auch die Post nicht verzichten kann, weil sie in 
vielen ihrer Dienstzweige im freien Wettbewerb 
steht. Allein durch die Anleitung der Kunden zur 
Erleichterung des Postdienstes — ich erwähne nur 
Postleitzahl, Hausbriefkasten und rechtzeitige 
Weihnachtseinlieferung — und zur zweckentspre-
chenden und vorschriftsmäßigen Benutzung der 
Posteinrichtungen erspart der Kalender der Post 
jährlich erhebliche Beträge. 

Nicht zuletzt dient der Kalender auch der Wer-
bung von Nachwuchs, die heutzutage nötiger ist 
denn je. 

Anlage 12 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Stücklen vom 12. Fe-
bruar 1964 auf die Mündlichen Anfragen des Abge-
ordneten Bühler (Drucksache IV/1887 Fragen II/1, 
I1/2 und II/3). 

Ist dem Herrn Bundespostminister bekannt, daß der Schweizer 
Fernsehsender St. Chrischona bei Basel, der auf Kanal 11 das 
Schweizer Gebiet versorgt, in Richtung auf das deutsche Grenz-
gebiet abgeschirmt ist und somit die deutschen Fernsehteilneh-
mer nicht vom Bildverteilernetz erfaßt werden? 

Die Abschirmung des Senders St. Chrischona in 
Richtung auf das deutsche Gebiet ist mir bekannt. 
Sie entspricht den internationalen Vereinbarungen. 
Diese sind rein technischer Natur. Sie sollen ledig-
lich verhindern, daß nahe der Grenzen liegende 
Sender sich gegenseitig stören. 

Trifft es zu, daß der geplante Fernsehsender Hochrhein, der 
nach seiner Fertigstellung auf Kanal 39 das 2. deutsche Fernseh-
programm ausstrahlen soll, in seiner Südausstrahlung herab-
gemindert wird, so daß ein Empfang des 2. deutschen Fernseh-
programms für die Schweizer Fernsehteilnehmer nicht möglich ist? 

Es trifft zu, daß der geplante Fernsehsender Hoch-
rhein aus gleichem Grunde in seiner Südausstrah-
lung herabgemindert werden soll und muß. 

Ist der Herr Bundespostminister bereit, im Wege zwischen-
staatlicher Zusatzvereinbarungen eine Regelung herbeizuführen, 
die die Ausstrahlung von Fernsehprogrammen in die Schweiz 
und nach Deutschland ermöglicht? 
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Trotz der  Abschirmung kann der Fernsehsender 
St. Chrischona in einem beachtlichen Bereich des. 
deutschen Hochrheingebiets empfangen werden. 
Beim Sender Hochrhein verhindern die südlich des 
Rheins auf der Schweizer Seite liegenden Höhen-
züge von 600 bis  700 m über N. N. weithin eine Aus-
strahlung auf Schweizer Gebiet. Soweit aber die 
Schweizer Seite nicht durch vorgelagerte Höhen ab-
geschattet ist, wird sie auch bei verminderter Strah-
lungsleistung gut versorgt. 

Ich sehe daher keinen Anlaß für eine zwischen-
staatliche Zusatzvereinbarung. 

Anlage 13 

Schriftliche Antwort  

des Herrn Bundesministers Stücklen vom 12. Fe-
bruar 1964 auf die Mündlichen Anfragen des Ab-
geordneten Cramer (Drucksache IV/1887 Fragen 11/4 
und II/5). 

Ist das Bundespostministerium bereit, eine Ergänzung des § 23 
der Postverordnung dahin gehend vorzunehmen, daß Wurfsen-
dungen nicht nur an „alle Haushaltungen", sondern auch an 
„alle Postabholer" gerichtet werden können? 

Trotz der  Fassung des § 23 der neuen Postordnung 
besteht weiter die Möglichkeit, Wurfsendungen an 
„alle Postabholer" zu richten. In den Ausführungs-
bestimmungen zu dieser Vorschrift ist nämlich fest-
gelegt, daß zu den „Haushaltungen" auch die Emp-
fänger rechnen, [die ihre Briefsendungen regelmäßig 
abholen. Die Gesamtheit aller Abholer von Brief-
sendungen im Bereich eines Zustellpostamts gilt als 
ein Zustellbezirk. Ein solcher ist nach § 23 Abs. 2 der 
Postordnung als kleinstes Verteilgebiet zugelassen. 

Ist das Bundespostministerium bereit, unter ihren Fernsprech

-

kunden dahin gehend aufklärend zu wirken, daß bei Wohnungs-
oder Bürowechsel neue Anschlußkosten gespart werden können, 
wenn bisherige und künftige Fernsprechteilnehmer die Übergabe 
bzw. Übernahme bestehender Anschlüsse dem Fernmeldebauamt 
rechtzeitig anzeigen? 

Die Fernsprechordnung unterscheidet zwischen der 
Übertragung eines bestehenden Anschlusses mit al-
len Rechten und Pflichten, die nur eine geringe Um-
schreibgebühr verursacht, und der  Verlegung an 
andere Stelle, die höhere Einrichtungsgebühren zur 
Folge hat. 

Der Fernsprechteilnehmer, der seine Wohnung 
oder sein Büro verlegt, muß sich für Übertragung 
oder Verlegung seines Anschlusses entscheiden. Das 
eine schließt das andere aus; der Teilnehmer muß 
sich entscheiden. Wählt er die  Übertragung, so kann 
er nicht verlangen, daß der Anschluß an anderer 
Stelle bevorzugt,  d.  h. zeitlich vor den dort schon 
früher beantragten Neuanschlüssen errichtet wird: 
Die Übertragung muß wegen der  rechtlichen Folgen 
stets gemeinsam vom bisherigen und neuen Teil-
nehmer beantragt werden. 

Der Umstand, daß ein auf den Wohnungs- oder 
Geschäftsnachfolger übertragener Fernsprechan-
schluß nicht an eine andere Stelle verlegt werden 
kann, veranlaßt den bisherigen Teilnehmer zumeist, 
seinen Anschluß [eben nicht auf den .Nachfolger zu 
übertragen, sondern die Verlegung zu beantragen, 
um an seinem künftigen Wohn- oder Geschäftssitz 
den Anschluß möglichst schnell wieder zur Verfü-
gung zu haben. 

Die Anmeldestellen der Fernmeldeämter sollen 
die Teilnehmer im Einzelfall stets auf die Möglich-
keit der Übertragung aufmerksam machen. Deshalb 
sehe ich keine Notwendigkeit für eine allgemeine 
Aufklärung der Fernsprechkunden. 
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